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zung des Gesetzes über die l\ufwandsent
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Dr. Becher (fraktionslos) 
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1999 
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2000 
2000 

. 2000 

2001 

2002 

Präsident Dr. Dr. Hundhammer eröffnet die 
Sitzung um 15 Uhr 5 Minuten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Sitzung ist er
öffnet. 

Nach Artikel 5 Absatz 2 des Aufwandsentschä
digungsgesetzes sind entschuldigt oder beurlaubt 
die Abgeordneten Behringer, Bittinger, Euerl, Falb, 
Hofmann Leopold, Knott, Dr. Keller, Kiene, Kör-
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ner, Dr. Korff, Kramer, Lang, Mittich, Pittroff, 
Dr. Schedl, Dr. Zdralek. 

Der Abgeordnete Ernst Körner bittet um Ver
längerung seines Krankheitsurlaubes bis Ende Mai, 
da sich sein Gesundheitszustand inimer noch nicht 
genügend gebessert hat. Ich schlage dem Hause vor, 
den Urlaub· bis zum Ablauf des Monats Mai zu ver
längern. - Es erhebt sich keine Erinnerung; es ist 
so beschlossen. 

Die Angehörigen des Herrn Landtagsabgeord
-neten Krame r teilen mit, daß sich Herr Kramer 
nochmals einer Operation unterziehen mußte. Na'Ch 
ärztlicher Auskunft dürfte die Krankheit minde
stens noch drei Wochen - „Monate" muß es wohl 
heißen - dauern. Ich schlage vor, den Krankheits
urlaub vorerst bis zurrt 3i. Juli, also bis zum Ab~ 
lauf eines Vierteljahres, zu bewilligen. - Das Haus 
ist damit einverstanden. · 

Ich gebe dem Wunsche Ausdruck, daß die Herren 
Kollegen Körner und Kramer recht bald wieder 
in voller Gesundheit in unseren Reihenmitschaffen 
können. 

Um einer Einladung nach Amerika Folge leisten 
zu können, bittet der Herr Abgeordnete Dr.Schedl 
um Urlaub für die Zeit vom 6. Mai bis zum 
5. August 1952. Ich schlage dem Hause vor, den 
Urlaub bis zu dem erbetenen Termin zu bewilligen. 
~ Ich stelle die Zustimmung des Hauses fest. 

Meine Damen und :aerren! In der Nacht zum 
vergangenen Montag ist in Eichstätt der Dom
propst Prälat Dr. Wohlmuth im Alter von 87 Jah
ren gestorben. 

(Die Abgeordneten· erheben· sich von den 
Sitzen) 

Dr. Wohlmuth hat von 1912 bis 1933, also über 
20 Jahre, dem Bayerischen Landtag angehört. 
Seine überragende Befähigung ließ ihn zu einer 
markanten Persönlichkeit der ·bayerischen Volks
vertretung werden. Als Berichterstatter zu gro

. ßen Haushalten und Gesetzgebungswerken, als 
Vorsitzender des Haushalts- und des Verfassungs-
ausschusses und als· Fraktionsvorsitzender hat er 
wertvolle Arbeit geleistet und bedeutenden Einfluß 
ausgeübt. Mit jeder Faser seines Herzens hat 
Dr. Wohlmuth die bayerische Heimat geliebt„ Dabei 
hat er sich aber doch nie Notwendigkeiten ver-

. schlossen, die sich aus der Rücksicht auf die· Be
dürfnisse des gesamten deutschen Volkes ergeben 
haben, wenn er auch nicht in jedem Fall ohne wei
,teres als Notwendigkeit anerkannte, was als solche 
darges~ellt worden ist. Bei .aller grundsätzlichen 
Meinungsverschiedenheit, die zwischen ihm und er
heblichen Teilen der damaligen Volksvertretung 
bestand, war Dr. Wohlmuth bei allen Fraktionen in 
·hohem' Ansehen wegen seines lauteren Charakters 
und seiner hohen Auffassung von der Würde und 
den Pflichten eines Volksvertreters. Das wird ihm 
auch einen bedeutenden Platz und ein ehrendes 
Gedenken in der Geschichte des Bayerischen Land
tags sichern. 

Meine D.amen . und Herren, Sie haben sich zum 
Zeichen der Teilnahme von den Plätzen erhoben. 
Ich danke Ihnen. 

-----------~ 

Seit unserer l.etzten Sitzung haben die Herren 
Abgeordneten Demmelmeier und Dr. Eberhardt das 
65. Lebensjahr„ vollendet. Im .Namen des Hohen 
Hauses spreche ich beiden die herzlichsten Glück
wünsche aus. 

(Allgemeiner Beifall) 

Seitens der Staatsregierung sind dem Hohen 
Haus nachstehende V o r. l a g e n zugegangen: 

i. Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung 
des .Haushaltsplans des bayerischen Staates für das 
Rechnungsjahr' 1952 (Haushaltsgesetz). - Damit 
wird sich im Rahmen der Etatberatung zunächst 

"der Haushaltsausschuß befassen. 

2. Entwurf eines Gesetzes über die Organisation 
der Polizei in Bayern (Polizeiorganisationsgesetz). 
- Ich habe dieses Gesetz dem Rechts- und Verfas
sungsausschuß zur Vorberatung überwiesen. 

3. Entwurf einer Verordnung über die Urriglie
derung von Teilen des gemeindefreien rorstbezirks 
Ziegelhütten (Land~reis ~ulmbach) in die ·Stadt 
Kulmbach. 

4. Entwurf einer Zweiten Verordnung über die 
Umgliederung von\ Teilen der gemeindefreien 
Forstbezirke Buckenhof und Tennenlohe . (Land
kreis Erlangen) in die Stadt Erlangen. - Diese bei
.den Verordnungen sind dem Ausschuß für Rechts
und Verfassungsfragen zugewiesen worden. 

5. Entwurf eines Gesetzes über die beamten- und 
dienststrafrechtliche Stellung, Besoldung und Ver
sorgung der Landräte und Bürgermeister (Gesetz 
über kommunale Wahlbeamte). Für die Vorbe
ratung ist zunächst der Besoldungsausschuß zu
ständig. - Herr Staatsminister Dr. Hoegner! 

Dr. Hoegner, Staatsminister: Ich bitte dringend, 
diesen Gesetzentwurf wegen der darin enthaltenen 
Rechtsfragen und wegen des Zy.sammenhangs mit 
der Gemeindeordnung dem Rechts- und Verfas
sungsausschuß zuzuweisen . 

Präsident Dr .. Hundhammer: An den Rechts- und 
Verfassungsausschuß muß der Gesetzentwurf auf 
alle Fälle kommen. Aber da es sich um Besoldungs
probleme handelt, kann man, glaube ich, den aus
drücklich für Besoldungsfragen eingesetzten Aus
schuß nicht völlig übergehen. Ich würde darum 
empfehlen, den Gesetzentwurf im Besoldungsaus
schuß vorzuberaten und ihn dann dem Rechts- und 
Verfassungsausschuß zuzuleiten. - Das Hohe Haus 
ist damit einverstanden. 

Aus der Mitte des Hohen Hauses sind folgende 
I n i t i a t i v g e s e t z e n t w ü r f e vorgelegt wor
den: 

1. Antrag Bezold, Dr. Korff, Dr. Brücher und 
Fraktion betreffend Gesetz zur Änderung des Ge
setzes über die Schulpflicht. - Für die Vorberatung 
ist der kulturpolitische Ausschuß zuständig. 

2 .. Antrag sämtlicher Fraktionen betreffend Ge
setz zur Änderung des Gesetzes über die Aufwands
entschädigung der Abgeordneten des Bayerischen 
Landtags. Der Antrag hat die zuständigen Aus
schüsse bereits beschäftigt und steht auf der Tages-
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ordnung der jetzigen Vollsitzung. - Das Hohe 
Haus nimmt hiervon Kenntnis. 

Die Abgeordneten Eberhard, Dr. Fischer, Dr. Jüng
ling, Zillibiller und Fraktion haben einen Dring
lichkeitsantrag eingereicht betreffend ·beschleunigte 
Behebung der schweren Winterschäden an den. 
bayerischen Straßen (Beilage 2621). Ich schlage dem 
Hause vor, den Antrag zunächst dem Haushalts
ausschuß zuzuweisen. - Es erhebt sich keine Er
innerung. 

Ein weiterer Dringlichkeitsantrag, der aus den 
Reihen der BP, des BHE, der SPD und der FDP 
genügend unterstützt ist, betrifft die Errichtung 
von Spielbanken in den Orten, die die Voraus
setzungen des Gesetzes über die Zulassung öffent
licher Spielbanken erfüllen. Ich schlage dem Hause 
vor, diesen Antrag dem Haushaltsausschuß zuzu
weisen. - Auch hiergegen erhebt sich keine Er
innerung. 

Der Präsident des Bayerischen Senats teilt mit, 
daß der Senat gegen folgende vom Landtag be

. schlossenen Gesetze keine Einwendungen erhebt: 

1. Gesetz über Krankengymnasten; 

2. Gesetz über die Verwahrung geisteskranker, gei
stessch wiacher, naJUJSch1gift- oder .alkoiholsüchtiger 
Personen (Verwahrungsgesetz). 

-·Das Hohe Haus nimmt hiervon Kenntnis. 

Zur Tagesordnung, die uns vorliegt, möchte ich 
bemerken, daß nach den Vereinbarungen im Älte
stenrat bei der Aussprache über die Haushaltsrede 
des Herrn Staatsministers der Finanzen (Ziffer 7) 
die Redezeit wie folgt nach oben begrenzt ist: CSU, 
SPD und Bayernpartei je 1 Stunde; BHE und FDP 
je 40 Minuten und die· Mitglieder der Deutschen 
Gemeinschaft 30 Minuten. Das ergibt zusammen 
rund 5 Stunden Redezeit. Ich habe ausdrücklich be
tont, daß keine Fraktion gehalten ist, die Redezeit 
ganz auszunützen. Andererseits aber erschien es 
dem Ältestenrat auch nicht tunlich, die Redezeit im 
Landtag zu dieser Etatrede kürzer zu bemessen, als 
der Umfang der Etatrede selbst war. 

(Heiterkeit) 

Wir treten nunmehr in die T a g e s o r d n u n g 
ein. Ich rufe auf Ziffer 1: 

Mündliche Anfragen gemäß § 44 Absatz 2 der 
Geschäftsordnung. 

Herr Abgeordneter Dr. Lippert, zur Geschäfts
ordnung! 

Dr. Lippert (BP): Herr Präsident! Ich bitte um 
Auskunft, ob die heutige Fragestunde bereits ent
sprechend dem Beschluß des Bayerischen Landtags 
vom 28. Januar durchgeführt wird. Auf Grund die-

. ses Beschlusses· kann der Fragesteller nach der Ant
wort der Staatsregierung unmittelbar eine ergän-
zende Frage stellen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich bin der Auffas-' 
sung, daß so zu verfahren ist; denn Beschlüsse, die 
die Geschäftsordnung betreffen, treten sofort in 

Kraft, sofern nicht eine bestimmte Frist festgesetzt 
ist. Deshalb ist es den Fragestellern möglich, im 
Anschluß an eine Antwort der Staatsregierung eine 
zusätzliche Frage zu stellen. 

Als erster Fragesteller erhält der Herr Abgeord-
nete Bauer Georg das Wort. · 

Bauer Georg (BHE): Im Einvernehmen mit dem 
heute verhinderten Kollegen Dr. Keller richte ich 
an das Bayerische Staatsministerium für Wirtstjl.aft 
nachfolgende Anfrage: 

Seit längerer Zeit ist unter äußerster Anstren
gung der Gemeinden Dorfprozelten und Stadt
prozelten sowie des Landkreises Marktheidenfeld 
der Versuch unternommen worden, bei Dorfprozel
ten ein neues Zellstoffsulfat-Werk mit Arbeitsplät
zen für 2000 Menschen anzusiedeln. Dieser Plan ist 
zwar daran gescheitert, daß das Land Bayern hin
sichtlich der von seiner Seite geforderten Vergün
stigungen den Wünschen des Unternehmens nicht 
in ausreichendem Maße entsprechen zu können 
glaubte, aber inzwischen sind die örtlichen Vorbe
reitungen, vor allem durch eine weitgehende und 
großräumige Geländeerschließung für neu zu er
stellende Industrieanlagen, praktisch abgeschlossen, 
welche. auch für andere Industrieunternehmen in
folge des günstigen Standorts Anreiz bieten können 
und dem Vernehmen nach bieten. 

Welche Maßnahmen gedenkt das Wirtschaftsmini
sterium zu treffen, um die Ansiedlung größerer In
dustrien auf dem bereits erschlossenen Gelände zu 
erreichen? 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Beantwortung 
der Anfrage erteile ich das Wort dem Herrn Staats
minister für Wirtschaft. 

Dr. Seidel, Staatsminister: Herr Präsident; meine 
Damen und Herren! Über das Scheitern der Pläne, 
bei Dorfprozelten eine Zellstoffsulfat-Fabrik zu er
richten, habe ich dem Hohen Hause schon mehrmals 
berichtet. Erst nachdem endgültig feststand, daß 
die Fabrik nicht in Dorfprozeltep., sondern in Mann
heim errichtet werden soll, waren wir in der Lage, 
uns um andere Interessenten umzusehen. Die An
nahme des Herrn Abgeordneten Dr. Keller, daß 
weitgehende und großräumige Geländeerschließun
gen durchgeführt worden seien, ist nicht zutreffend. 
Die 68 Hektar Land werden nach wie vor landwirt
schaftlich genutzt. Bisher ist überhaupt noch keine 
irgendwie geartete Maßnahme zur Erschließung 
durchgeführt worden. Wir sind selbstverständlich 
bemüht;' für dieses Gelände einen anderen Inter
essenten zu finden. Es ist aber sehr schwierig, In
teressenten zu finden, die die notwendigen Kapi
talien besitzen, um an diesem Platze ein großzügi
ges Unternehmen zu erstellen. Im vorigen Jahre 
hatten wir ein Phenolwerk interessiert. D1e An
siedlung ist gescheitert, weil die notwendigen Kapi
talien nicht zur Verfügung standen. Wir werden 
trotzdem unsere Bemühungen fortsetzen. Ich selbst 
habe mit einem der größten deutschen Unter
nehmen bereits verhandelt, gedenke aber weder das 
Unternehmen noch den Inhalt meiner Verhandlun
gen bekanntzugeben.Denn ich möchte verhüten, daß 

2 
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· sich die Herren Landräte un.d auch die Herren Ab
geordneten plötzlich zum Vater solcher Projekte er
klären und hinterher der Regierung Vorwürfe 
machen, wenn das Projekt aus irgendeinem Gru:n,d 
nicht realisiert werden kann. 

Im übrigen darf ich zum Schlusse und am Rande 
bemerken, daß der Bau der Zellstoffsulfat-Fabrik 
in· Mannheim noch keineswegs sicher ist. Aus ver
schiedenen Gründen scheint das Projel,{t ih Frage 
gestellt zu sein. So lauten wenigstens die Informa
tionen, die mir zugegangen sind. Man kann also 
feststellen, daß auch· in Württemberg-Baden: nur 
mit Wasser gekocht wird. 

(Sehr gut!) 

Pr~sident' Dr. Hundhammer: Der nächste Frage
steller list der iHeT!l: Abgeordnete Röll. Ich erteile 
ihm rdas Wort. 

Röll {SPD): Hoh:e'S Haus! Meine Anfr1age richtet 
sich an die Oberste Baflllbehövde. 

Lst die Oberste Baiwbeihörde :bereit, ibei Neuerstei..: 
1ung von Brücken in ObeTf:riankJen iund im Bayeri
schen Wald auf den einheimischen Granit zurück
zugreifen, da diese lohnintensive Industrie Aufträge 
braucht? Was tdie Meihr.aufwendungen für den Gra
nit anbetriifft; dürfte die anfallende Lohnsteuer 
einen Alllsgleich bilden. 

Präsident Dr. Hundhammer: Der Herr Staats
minister des Innern antwortet. 

Dr.Hoegner, !Staatsminister: DieseAnfoaige wurde 
bereits irüh!er gestellt, sie ist nicht neu eingereicht. 
Ich bin nicht iin der Dage, isie jetzt sogl!eich zu be
antworten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Als dritter Frage
steller ·erhält das Wort der Herr Abgeordnete Ra
ibenstein. 

1 

Rabenstein '(FDP): Meine Aftfriage richtet sich an 
das Innenministerium. 

Bed.m W!i.edemu:llbau des Röten Baues in Wiürz
iburg wurde ein neugebautes Tteppen'haius zweimal 
abgerissen, wodurch ibeträchtliche Unkosten ent
standen sind. Ich frage, ob das Treppenhaus nun
mehr stehen bleibt oder ob :beiabsichfügt ist, es ein 
drittes Mal abzureißen und wieder neu aufzubauen. 

Ich f:riaige weiter, wer für idiese;s rätse1hafte Vor
gehen der Baiuleitsung und für tl1!e damit''veribun
dene V:er.schleiuderung von Steuer,geldern verant
wortlich· ist. 

Präsident Dr. Hundhammer: Di1e Frage beant
wortet der Herr Sfäatsmini:ster des Innern. ' ' ' 

Dr. Hoegner, .Staatsminister: Ich würde zunächst 
im Interesse des Ansehens des Staatsministeriums 
und der Behövden ersuchen, die Anfragen in einer 
freiundlicheren und dem Geschmack di!eses :a;auses 
mehr angemessenen Form zu stellen. 

1(Sehr richtig!) 

Es trifit 21u, daß die Treppenanlage vor zwei 
Jahren verlegt wurc;J.e, wobei nur die Beton-Unter
konstruktion •hesieitigt we11den mußte, Die Ver
legnmg war notwendig, weil sich während der Bau
zeit der V:erwendungszweck ;des Gebäudes änderte. 
Während der Rote Bau für die Unterbvingung der 
staatlichen chemischen Untersuchungsanstalt und 
1des Gesundheitsamts geplant wa·r, sollte damals an 
Stelle des Gesundhieitsamts das V:erwaltungsgericht 
einziehen. Infolge der hesonderen Rla:umanordnung 
dieser Behörde, die .einen .großen SitZlungssaal be
nötigt, wa-r nach An1gabe des Landbauamts Wiürz
burg die Umlegung des Treppenihauses nicht zu um~ 
.gehen. Für das GesW11dheitsamt sollte ·damals ein 
Neubau errichtet werden. Da di.eser jedoch nicht 
finanziert werden !konnte und der weite:rie Verbleib 
des Amts fo einer ibaufälligen iBaTacke nicht tragbar 
w:ar, wurde 1das Gesmrdheitsamt doch in den Roten 
Bau verlegt. Eine abermalige VleTlegung der Trep- ·· 
penanlJag·e war n'icht notwenldig, da s~e den Bedürf
nissen des Gesundheitsamts entsprach . .Das V:erwal
tun1gsgericht :soll in dem neuen Reigierungsgebäude 
Räiume erhalten. 

Präsident Dr. Rundhammer: Nächster Fragestel
ler. ist der Herr A!bgeo:rdnete Haußleiter. Ich eTteile 
ihm das Wort. 

Haußleiter {fraktionslos): Meine Frage richtet 
·sich 1a:n den bay.e:dschen Sta;atsminister des Innern. 
. .Aius welchen Gründen ist diesmal die Veröffent

l!ichiung der: •abschließenden Gemeindewahlergeb
nisse durch ·das Innenministerium und nicht durch 
das Statistisch·e Landesamt vorgenommen worden? 

Präsident Dr. Hundhammer: Die F:riag.e wird 
ebendialls durch den Herrn Staatsminister :des In-· 
nern be1antwortet. Ich erteile Ö!hm das Wort. 

Dr. Hoegner, Sta1atsminister: Hriemür lag gar kein 
besonderer Grund vor. Das. Staatsmin1sterium de~ 
Innern h!at es als die zuständige Beihörde, die dem 
Statistischen Landes1amt vorgesetzt !i.st, füir richtig 
gehalten, bei diesem wichtigen Anlaß die Zahlen 
selbst 21u ve·rölffentlichen. 

Präsident Dr. Huntlhammer: ·Es folgt der Herr 
A!bgeordnete v:on Rudolph; ich erteile i!hm das 
Wort. 

von Rudolph (SPD): Hohes Haus!. In einer der 
letzten Nummern der „Bayerischen Staatszeitung" 
war der \Bericht über die Beriatungen eines Einzel
plans vor dem Plenum folgendeTmaßen unterteilt: 
Von den !insgesamt 150 Zeilen galten 115 der Rede 
des ibetreffeniden Ressortchefs, während den sechs 
Plarteien mit ihren neun Rednern nur etwa 35 Zei
len gegönnt w:aren. Im Leser darf nicht der Ein
druck entstehen, es seii nur das wichtig, wa:s das 
Ministerium 21u sag.en ihat, zumal die Reidez;eü des 
Minriste~s 150, die der Parteien daige,g.en 215 Minu
ten betru1g. 

Ich fr.age die :Staatsregierung, ob !Sie e!i.ne solche 
Art der Ber!ichterstlattung ibilligt, die dem notwen

, diigen Gleichgewicht zwischen Legislatiive und Exe
kutiv.e nicht Rechnung trägt. 

(Abg. Dr. Brücher.: Sehr gut!) 
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Präsident Dr. Hundhammer: Die Frage wird 
durch den Herrn Mini.sterpräsd:denrten beantwortet. 

Dr. Ehard, Ministerpräsident: Herr Präsi!dent, 
meine Damen, meine H;erren! Ich bin gerne bered.t, 
dahin zu wirken, diaß d1as Zeilenmd.nus au:sgeglichen 
wird. 

Ich möchte aber dazu folgendes 1sagen: Es wird 
einmal so und einmal anders sein. Man kann das 
Gewd.cht ·einer ·Rerde u:nrd '.i!hres Inhalts nicht nur 
nach der Zahl der Zeilen bemessen. Sie dürfen· 
überzeugt sein, diaß ich gerne 1ber.eit bin, ·das Ver·
hältnis .auch .um1Z1Ukehren. 

(Heiterkeit und Beifall) 

Präsident Dr. Hundhammer: Als nächster Frage
steller folgt die Frau Abgeordnete Dr. B:riücher. Ich 
erteile d.hr das Wort. 

Dr. Brücher •WDP): M.ed.ne Damen und Herren! 
Jedem Be1siuch·er der 1Staiatsoper wird in den letzten 
Jahren die Leistung de:r Primaiballeri!lla 1an der 
Bay.erischen Staatsoper in München, Irene Skorik, 
als ibesonders 'hervorragend 1aufgefallen sein. Meine 
Anfoage richtet sich an den Herrn Staiatsminister 
für Unterricht und Kultus, nach!derrn Pressemeldun
gen :zmfolge Irenoe Skorik ihren Ve·rtriag nicht er
neuern u:nrd' München verlassen will. Als Begrün
dung zu diesem 1Schritt wird in der P:r·esse mangeln
des Verständnis und geringe Wertschätzung von 
seiten de·r Verwaltung gegenüber den .außerordent
lichen Led.stungen der großen K:ünstlerln angegeben. 

Wir fr:a:gen nun den Herrn Kultusminister: Erit
spr.echen die Pre1sse:melc1ung•en den Tatsachen? W.as 
hat das Kultusmd.nisteriium unternommen, um Frau 
Skorik zu halten? Hä.lt idias Kultiusministerium die 
Gründe für den Weggang der FraiU :Slkoni,k für be
rechtigt? 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Frage wir-d 
durch den Herrn Staiatssekr·etär im Kulbusministe
rium beantwortet. Ich erteilie !iJhm das Wort. 

Dr. ·Brenner, Staiatssekl'etä:r: Hohes Haus! Da 
Theaterange1egen'heiten immer ein ietw'as heißes 
Etl:sen sind, so muß ich etwas eingehender auf diese 
Fr.age 1antworten. 

Lassen Sie mich zuerst einige ·Bemerkung1en über 
die Peirsonalvemältnisse machen. Frau Irenie Skorik 
wurde 1erstmals mit Viertr:ag vom 20. September 
1950 :für die Zeit ab 1. Oktober 1950 an die Baye
rische Staatsoper verpflichtet mit einer Ja'hresgag~ 
von 12 000 DM. Irene Skord.k ihat diesen Viertrag am 
31. Januar 1951 zum 31. Aiugust 1951 gekündigt. 
Auf Grund neuer Verhian!dlungen wuvde mit ihr am 
8. August 1951 ein neuer Vertrag für d~e Zeit ab 
1. September 1951, befristet ibis 31. August 1952, 
mit eine•r Jahresgage von 15 000 DM abgeschlossen. 
Nach e1ner !besonderen VereinbaT1Ung er.hält Frau 
Sikorik zu ·diiesen 15 000 DM noch eine Be:thfüe von 
jährlich 5000 DM, damit sie ihren Wohnsitz 1n Paris. 
aufrechtevhalten und mre Mutter dort unterstützen 
kann. Niach 1der Ver·einbarung des Deutschen Büh
nenvereins und der Genossenschaft deutscher 'Büh-

nenarugehöriger über die Mitteilungspflicht vom 
10. Oktolber 1947 hätte F~au 1Skorik am 31. Januar 
1952 -ecldären müssen, daß sie nicht mehr an der 
Bayevischen Staatsopet" ·blefüen will. S:te hat das 
unterlassen. Si·e gibt an, von dieser Vereinbariung 
keine Kenntn11s 1gehiabt zu h:aiben. 

Mitte April 1952 teilte Frau Skorik Professor 
Rudolf Hartmann mit, daß sie am 31. August 1952 
aus dem Verband der Bayerischen Staatsoper aus
scheiden wolle. Daraufhin hat Professor Hartmann, 
der1 am 18. und 19. April 1952 auf der Durchreise 
von Zürich .nach Nürnberg in München war, Frau 
Skorik auf Samstag, den 18. April 1952, 17.30 Uhr, 
zu einer Besprechung bestellt. Diese fand in Gegen
wart des künftigen Leiters des künstlerischen Be
triebs bei der Staatsoper Herbert List statt. Über 
diese Besprechung wurde nachfolgende Vormerkung 
niedergeschrieben, die mir wichtig genug erscheint, 
um sie dem Hohen Hause bekanntzugeben: 

„Professor Hartmann stellte eingangs der Be-· 
sprechung fest, daß er über die Kündigung von 
Frau Skorik überrascht gewesen sei und sie 
gebeten habe, zu einer Besprechung hierher zu 
kommen, um die Möglichkeit ihres weiteren Ver
bleibens zu überprüfen. Abgesehen von allen 
anderen Dingen seien die vertraglichen Ab
machungen . so, daß Frau Skorik eigentlich 
gezwungen wäre, hier zu- bleiben .. Dagegen stellt 
Frau Skorik fest, sie habe die Angelegenheit 
mit ihrem Anwalt eingehend besprochen, die 
Intendanz habe es aber verabsäumt, sie auf die 
sogenannte ,Mitteilungspflicht aufmerksam zu 
machep.. Nachdem der Kündigungsparagraph ge
stric..1.en war, konnte es für sie keinen Zweifel 
geben, daß ihr Vertrag am 31. August abgelaufen 
sei. 

Professor Hartmann bat nun Frau Skorik, 
ihm doch die im Kündigungsschreiben erwähnten 
persönlichen Gründe zu nennen, um daraus viel
leicht einen Weg für einen weiteren Vertrags
abschluß zu fir~den." 

Die persönlichen Gründe, die Frau Skorik nennt, 
sind relativ unkompliziert; ich_ gebe sie wörtlich 
wieder: „Es gibt kein Gastspiel in der Staatsoper; · 
und wenn es keine Tournee gibt, muß ich nur in 
München tanzen, i.;ind das will ich nicht." 

Frau Skorik führte an, daß von einem Gast
spiel in Stuttgart und Salzburg die Rede gewesen 
sei. Beide Gastspiele hätten wie alle übrigen ge
planten nicht stattgefunden. Weiter führt Frau 
Skorik an, sie möchte in London Fernsehaufnah
men machen; 

(Zuruf: 0 Gott!) 

mit der Beurlaubung habe sie schon sehr große 
Schwierigkeiten mit der Intendanz gehabt. Sie 
möchte in Zukunft nur noch gastieren, natürlich 
auch in München. Einen Gastspielvertrag, wie ihn 
Frau Skorik sich vorstellt, mit ganz genauen Ter
+ninabschlüssen, kann die Intendanz natürlich erst 
nach eingehender .Prüfung der Theaterpläne und 
nach Rücksprache mit dem Ballettmeister selbst 
abschließen. 
. Der Fragenkomplex einer Gasttätigkei~ von Frau 
Skorik wird mit Rudolf Hartmann in Bayreuth noch 
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einmal eingehend besprochen werden. Professor 
Rudolf Hartmann nahm bei dieser Besprechung ab
schließend davon Kenntnis, daß Frau Skoriks Ent
schluß, die Münchener Oper zu verlassen, unabän
derlich :war, was er sehr bedauerte. 

Die Besprechungen mit Frau Skorik sind noch 
niclj.t endgültig abgebrochen. Professor Hartmann 
'will mit der Künstlerin wegen der Gastspiele, über 
deren Zweckmäßigkeit er sich aber vorher erst noch 
klar werden muß, eingehend sprechen. Er steht 
einem Gastvertrag, wie ich erst gestern in Nürnberg 
in einer Besprechung mit ihm wieder feststellen 
konnte, prinzipiell sympathisch gegenüber. 

Und nun darf ich die einzelnen Fragen. noch kurz 
beantworten. Zu der Frage, ob die Pressemeldun• 
gen den Tatsachen entsprechen, kann ich sagen: Es 
stimmt daß Frau Skorik ihr festes Engagement 

. in Mü~chen aufgeben will, um an verschiedenen 
Bühnen des In- und Auslands gastweise auftreten 
zu können. Die Begründung, daß Frau Skorik 
wegen mangelnden Verständnisses bei der Verwal
tung ausscheiden will, trifft nicht zu. 

(Zuruf von der FDP) 

- Die' Presse ist nicht immer ganz genau orien
tiert. - Die Leistungen der Künstlerin wurden all
gemein anerkannt und entsprechend geschätzt, auch 
von Rudolf Hartmann. Frau Skorik trat jedoch 
während ·der Spielzeit im Ballett nur dreimal und 
in der Oper üperhaupt nicht auf. 

Wer mit der Bezeichnung „Verwaltung" gemeint 
ist, ob die Verwaltung der Staatstheater oder die. 
Intendanz der Staatsoper, ist überhaupt nicht klar; 
die Verwaltung der bayerischen Staatstheater hat 
mit der Künstlerin überhaupt nicht verhandelt; 
diese Aufgabe kommt ihr auch nicht zu. 

Zu der Frage, was das Kultusministerium unter
nommen habe, um Frau Skörik zu halten, folgen
des: Das Kultusministerium konnte nichts unter
nehmen, da die Verhandlungen mit den Künstlern 
·Sache des Intendanten sind. Das Ministeriilm wurde 
lediglich dauernd yon den Ergebnissen der Ver

. handlungen unterrichtet. 
Nach dem Angeführten besteht keine Möglich

keit Frau Skorik noch einmal auf festen Vertrag 
zu binden. Ob ein Gastvertrag mit der ~ünstlerin 
für die Spielzeit 1952/53 möglich sein wird, wird 
gerade geprüft; ich glaube sagen zu können, daß 
er möglich sein wird. 

Auf die Frage, ob das Kultusministerium die 
Gründe für den Weggang der Künstlerin für be
rechtigt hält, darf ich antworten: Da Frau Skorik 
größten Wert darauf legt, international aufzutre
ten, ist eine feste Bindung an die Bayerische Staats
oper einfach nicht mehr möglich. Die von Frau 
Skorik vorgebracliten Gründe sind angesichts ihrer 
künstlerischen Entwicklung verständlich. Aber wir 
können nicht darauf eingehen, daß eine Künstlerin. 
zwar in München mit sehr guten Bedingungen und 
einem ausgezeichneten Vertrag angestellt· ist, aber 
ihre Haupttätigkeit auf Gastspielreisen außerhalb 
ihrer Vertragsstadt verlegen will. 

(Sehr gut! bei der CSU) 

------------
Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt Herr Abge

ordneter Elzer. Ich erteile ihm das Wort. 

Elzer (BHE): Meine Anfrage ·richtet sich an den 
Herrn Staatsminister für Ernährung, Landwirt
schaft und Forsten. Sie hat folgenden Wortlaut: 

Wie viele der aus dem Hohenfelser Gebiet um
gesiedelten heimatvertriebenen Landwirte sind bis 
jetzt auf neuen eigenen Höfen untergebracht? Wie 
viele warten nöCh auf Zuteilung von Höfen und 
wann werden· auch diese untergebracht? 

'"-.. 

Präsident Dr. Hundhaminer: Zur Beantwortung 
der Frage er:P,ält das Wort der Herr Staatsminister 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 

Dr. Schlögl, Staatsminister: Meine sehr geehrtei;i 
Damen und Herren, Hohes Haus! Aus Anlaß der 
Wiedererrichtung des Truppenübungsplatzes Hohen
fels mußten 176 Flüchtlingssiedler ihre Betriebe 
räumen. Von diesen wurden auf Bodenreform
land 77, durch freien Ankauf von Höfen 54, durch 
Pachtung von Höfen 13, also insgesamt 144 ange
setzt. In Ausweichquartieren sind zur Zeit noch 32 
untergebracht. Von ihnen haben 7 auf ihre Wieder
ansetzung verzichtet, so daß noch insgesamt 25 Sied
ler unterzubringen sind. Die Beschaffung von 
Eigen- o.der Pachthöfen für diese 25 Siedler, die 
zur Zeit noch in Ausweichquartieren sind, ist in 
den nächsten Mon.aten möglich. 

Präsident Dr. Hundhammer: Als nächster Frage
steller folgt Herr Abgeordneter Stain. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Stain (BHE): Hohes Haus! Im Einvernehmen mit 
Herrn Abgeordneten Dr. Keller richte ich folgende 
Anfrage an das Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten: Seit dem 27. Mai 1949 
ist durch die Besatzungsmacht ·im Erweiterungs
gebiet des Truppenübungsplatzes Wildflecken Land 
im Ausmaß von 162 Hektar beschlagnahmt. Dies 
wurde den dort nach dem Bodenreformgesetz an
gesetzten Siedlern erst am 18. Oktober 1950 be
kannt. Den genauen Wortlaut der Beschlagnahme
urkunde konnten die Neusiedler erst vor wenigen 
Tagen auf Drängen in Erfahrung bringen. In letzter 
Zeit wurde Land im Ausmaße von 36 Hektar ent
zogen, ohne daß bisher hierüber ei~e Beschlag
nahmeurkunde vorliegt. Somit ist landwirtschaft
licher Boden in einem Ausmaß verlorengegangen, 
das die Existenz alier Betroffenen gefährdet. Unter 
dem Druck dieser Verhältnisse haben sich zwölf 
Siedler mehr oder minder freiwillig zu einer Ab
siedlung auf ander~ landwirtschaftliche Objekte. 
bereitgefunden, um die sonst unaufhaltsame Ver
elendung aller zur Zeit Angesiedelten zu vermeiden. 
Eine Hilfe für ·sie ist jedoch bisher noch hich t er
folgt. 

Welche Maßnahmen gedenkt die Staatsregierung 
zu treffen, um die zur Absiedlung bereiten Land
wirte, welche bereits im Jahre 1949 die nach dem 
Bodenreform- und Siedlungsgesetz geforderten An
wartschaftszeiten erfüllt hatten, etwa im Wege 
eines Vorgriffs auf Leistungen der endgültig Ent• 
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schädigungspflichtigen vor der Vernichtung ihrer 
Existenz zu retten und ihnen noch vor Beginn des 
Wirtschaftsjahrs ausreichende Hilfe zu gewähren. 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Beantwortung 
der Anfrage erfolgt durch den Herrn Staatsminister 
für Landwirtschaft. 

Dr. Schlögl, Staatsminister: Durch den Herrn · 
Staatsminister . der Finanzen! 

Präsident Dr.Hundhammer: Ich bitte also den zu
ständigen Ressortminister, die Anfrage zu beant
worten. Wer zuständig ist, mögen die beiden Her
ren unter sich ausmachen. 

Zietsch, Staatsminister: Der Zuständigkeitsstreit 
ist erst noch auszutragen. Ich habe mich jedenfalls 
nicht angesprochen gefühlt. Ich darf aber wohl 
sagen, die lange Anfrage ist nicht geeignet, in glei
cher Länge beantwortet zu werden. Ich bitte daher, 
mir die Anfrage schriftlich zuzuleiten: Sie wird 
dann von meinem Ministerium beantwortEit werden. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es wird so verfahren 
werden. 

Nächster Fragesteller ist der Herr Abgeordnete 
Dr. Weiß. Ich erteile ihm das Wort. 

Dr. Weiß (BP): Meine Anfrage richtet sich an den 
Herrn Staatsminister des Innern. 

Durch das Bundesgesetz über die Errichtung eines 
Bundesgesundheitsamtes wurden den Ländern die 
sogenannten Opiumstellen entzogen. Damit ist ein 
weiteres Länderrecht verlorep.gegangen. Mit dem 
Verlust dieses Rechts sind auch finanzielle Einbußen 
verbunden. 

Meine Frage an den Herrn Staatsminister des 
Innern lautet: Was ist geschehen, um Bayern dieses 
Recht zu erhalten? 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Frage wird be
antwortet durch den Herrn Staatsminister des 
Innern. 

Dr. Hoegner, Staatsminister: Durch § 2 des Ge
setzes über die Errichtung eines Bundesgesund
heitsamtes vom 27. Februar 1952 wurden die Be
fugnisse, die dem früheren Reichsgesundheitsamt 
auf Grund der Betäubungsmittelgesetzgebung zu
standen und die nach dem Zusammenbruch 1945 auf 
die einzelnen . Länder übergegangen waren, dem 
Bundesgesundheitsamt als einer selbständigen Bun
desoberbe?hörde übertragen. Im Rahmen des Bun
desgesundheitsamts wurde als eigene Abteilung die 
sogenannte Bundesopiumstelle errichtet, der wie
derum eine Unterabteilung für Rauschgiftbekämp
fung angegliedert ist. · 

Die Bundesregierung hat das Recht der Gesetz
gebung auf dem Gebiet des Gesundheitswesens. Das 
bayerische Staatsministerium des Innern hat jedoch 
von Anfang an das Bundesministerium des Innern 

und später im Bundesrat eindeutig und mit Nach
druck darauf hingewiesen, daß der Bundesopium
stelle nur solche Aufgaben übertragen werden kön
nen, die einer zentralen Regelung bedürfen, wäh
rend alle übrigen Aufgaben den Ländern verblei
ben müssen. 

Der Bundesopiumstelle sollten nach unserer Auf
fassung übertragen werden die Angleichung der 
deutschen Betäubungsmittelgesetzgebung an die 
internationalen Vereinbarungen, die Vorbereitung 
der Betäubungsmittelgesetzgebung, die Genehmi
gung der Import- und Exportanträge sowie die Sta
tistik für die Genfer Dienststelle der Vereinten Na
tionen. 

Dagegen bestand nach hiesiger Auffassung kein 
Anlaß und auch keine Notwendigkeit, die Bearbei
tung der Bezugschein-Anträge für Betäubungsmit
tel und die Kontrolle der Apotheken, der Hersteller 
und des Großhandels einer einzigen Stelle für das 
ganze Bundesgebiet zu übertragen. Bei diesen Auf
gaben handelt es sich um Verwaltungsaufgaben, für 
die nach Artikel 83 des Bonner Grundgesetzes die 
Länder zuständig sind und die auch von den Län
dern schneller und wirksamer erledigt we!den kö'n
nen. 

Bayern ist mit seiner Auffassung leider nicht 
durchgedrungen. Nachdem das Gesetz über die Er
richtung ·des Bundesgesundheitsamtes durch den 
Bundestag einstimmig beschlossen worden ist, hat 

' Bayern versucht, über den Bundesrat seine Auf
fassung di1rchzusetzen. Es ist ihm ·gelungen, für 
seine Auffassung im Bundesrat zunächst eine Mehr
heit zu bekommen und den Vermittlungsausschuß 
anzurufen. Der Vermittlungsausschuß hat sich aber 
der Meinung des Bundesrats nicht angeschlossen, 
so daß das Gesetz in seiner jetzigen F'orm Wirklich
keit geworden ist. 

In Auswirkung des Gesetzes wird im Laufe die
ses Jahres die beim Staatsministerium des Innern 
seit 1945 bestehende bayerische Landesopiumstelle 
ihre Tätigkeit einstellen müssen. Durch den Wegfall 
der Landesopiumstelle entgehen dem bayerischen 
Staate jährlich etwa 80 000 bis 100 000 DM an Be
zugscheingebühren. 

Ob durch die Errichtung der Bundesopiumstelle 
die Versorgung der bayerischen Betriebe nachteilig 
beeinflußt werden wird, kann heute noch nicht 
übersehen werden. Sollten sich hierfür irgend
welche Anzeichen ergeben, so wird die ,bayerische 
Staatsregierung alle notwendigen Schritte hier
gegen unternehmen. 

Herr Präsident, ich habe mir jetzt auch die An
frage des Herrn Abgeordneten Röll vom 10. März 
1952 kommen lassen und könnte sie beantworten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich bitte das zu tun 
und erteile Ihnen das Wort dazu. . 

Dr. Hoegner, Staatsminister: Ich darf die Anfrage 
wiederholen, wenn sie inzwischen bei unserer rasch
lebigen Zeit in Vergessenheit geraten sein sollte: 

Ist die Oberste Baubehörde bereit, bei Neu
erstellung von Brücken in Oberfranken und im 
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Bayerischen Wald auf den heimischen Granit 
zurückzugreifen, was eine Neubelebung dieser 
Industrie brächte? Was die Mehraufwendungen 
für Granit betrifft, dürfte die anfallende Lohn
steuer einen Ausgleich bringen. 

Die Antwort der Obersten Baubehörde lautet: 

Auf die Verwendung von Natursteiri in den Ge
bieten Oberfrankens und des BayerisChen Waldes 
hat die Oberste Baubehörde stets ihr besonderes 
Augenmerk gerichtet In den Gegenden mit Granit
vorkommen wird selbstverständlich dieses Gestein 
bevorzugt .. So sind die Widerlager und Pfeiler der 
Brücken im Zuge der im Bau befindlichen neuen 
Bundesstraße Hcif-Rehau-Selb-'Marktr.edwitz 

. mit Werksteinverkleidung teils bereits fertiggestellt 
oder für die späteren Bauabschnitte in dieser Bau
art vorgesehen. Desgleichen hat die bayerische Stra
ßenbauverwaltung dem Bundesverkehrsministerium 
gegenüber den Vor~chlag unterbreitet, den Wieder
aufbau der großen Talbrücke bei Oleumhütte-Regen 
in Form eines Gewölbes mit Granitsteinverblen
dung durchzuführen. 'Granitverkleidung wurde in 
der gleichen Bestrebung auch beim Wiederaufbau 
der Landstraßenbrücken über die H~idenaab bei 
Pressath vorgeschrieben. 

Auch in anderen Teilen Bayerns kommt bei grö
ßeren Brückenbauten Granit aus, dem Fichtelgebirge 
oder dem Bayerischen Wald zur Verwendung, zum 
Beispiel bei Widerlagern, ·Pfeilern und umfang
reichen Rampenmauern der Mainbrücke Ochsen
furt, der Innbrücke Mühldorf und anderen mehr. 

Im ersten Rechnungshalbjahr,1951 wurden insge
samt in Bayern im Bereich des Straßen- und 
Brückenbaues 12 300 Tonnen Naturwerksteine ver
braucht, die zum größten Teil von den Granit
brüchen des Fichtelgebirges und des Bayerischen 
Waldes geliefert wurden. 

Präsident Dr. Hundhammer: Nächster Fragesteller 
ist der Herr Abgeordnete Ban.tele. Ich ert~ile ihm 
das Wort. 

Bantele (BP): Herr Präsident, meine sehr ver
ehrten Damen und Herren! Meine Anfrage richtet 
sich an den Herrn Staatsminister der Finanzen. 

Die Industrie- und. Handelskammern und die 
Handwerkskammern der bayerischen Grenzgebiete 
haben sich an mich als den Vorsitzenden des Grenz-· 
landausschusses gewandt mit der Frage, ob eine 
Möglichkeit besteht, die für die Ostgebiete untrag
bare Belastung durch die Investition.shilf~ abzumil
dern oder abzuwenden. Ich frage den Herrn Staats- . 
minister der Finanzen, ob er eine Möglichkeit hat, 
in Bonn erfolgreich dahin zu wirken, daß die Be
messungsgrundlagen für die bayerischen Ostgebiete 
auf ein erträgliches Maß herabgesetzt werden, oder 
ob eine Möglichkeit besteht, in Bonn dahin zu wir
ken, daß die aus den Ostgebieten aufkommenden 
Beträge wieder vor~ugsweise im Grenzgebiet Ver
wendung finden. 

Präsident Dr. Hundh~mmer: Ziur Beantwortung 
der Frage ·erteile ich das Woirt rdem Henn Staats
minister ider Finanzen. 

Zietsch, Staatsminister: Hohes :S::aus! Bemessüngs
grundlarg.en körunen nach dem Investitio:n:sib.il ... l::!ge
setz diurch Rechtsv.e;roT1dnung zwar für ein:zJelne Ge
weirhe1zwed.gie, aber nicht für die g.es1amte Wirtschaft 
eines bestimmten Gebiets aibweichend vom Gesetz 
feistg·esetzt werden. Da dd!e Notlaige 1des Grenz;gebie,.. 
tes ibekanrit ist, ibe.aibs:ichtigt das ißundesfinanzmini
sterium, in .den Stundiurugs- !UIJld Edaßvor,schrdd:ten 
Erleichterungen für die Betriebe 'Zlll bringen, d:i!e in 
·einem ·etwa 40 Kilometer brreiten Str·eifen längs crer 
Zonengren:ze bis lhlirnab !D!ach Pa:ss1au gelegen sind. 
Sie sollen mit 1der Aufl!age verbunJden w1er'den, diaß 
die erlassenen Beträg1e in diesem Gren:zJstreifen ent
spDechen!d 1ang·elegt werden. Die beteililgten Länder 
- daTUnteT auch Bayern - halben ,sich in den l:au
fenden V:erihan:dlUTJigen sehr stark für diesen Vor
schlag ·eting.esetzt. Die nähere Regelung wird die 
zwiei te Durchfüihriurngsveror!dn ung btiil!gen. .Die Er
leichterungen werden sich 1a;ber ·erst auf die späte
ren Riaten der A!bgiaibe auswirken .können. 

Üiber die Vie·rwenidung der aus der Investitions
hilfe au:flkominen1den Mittel befindet :das nach § 26 
des. Gesetzes g.ebil!dete Kuratordum. Eis hat :ruach 
PvessemeMungen über einen ·el'lheblichen Teil der. 
Ge1deT ber0ei1Js v·erd:ügt. Soweit ibeikannt fät, erhalten 
das Dampfkraftwerk Schwiandoirf, 1dlas Jocheristein
Kl'laftwerk 1und •dte Maxhütte Beträge. Wenn ich 
auch deren HOhe nicht gen:au. kenne, so dürofte doch 
feststehe111, 1d!aß die im Grenz;g,ebi!et aufkommenden 
Mittel mffidestens zum größeren Tei1l im Grenzge
biet und in seiner Nähie wi:edeT V:e1rwen1dung finden. 

Präsident Dr. Hundhammer: A1s. weiterer Frage
steller d!st gemeldet der Herr .Albgeordnete DT. Lip
peTt. Ich ·ertei1e lihm dars W:ort. 

Dr. Lippert (LBP): Meine Damen und Herren! 
Mefo:11e Anf:riag•e :richtet sich an den Herrn Kultus
minister. 

· Wer entscheiJdet iüber·die Vergebung der Ausstel
lungsräume im Haus Uer Kunst ti.n München? Was 
gedenkt der Herr Kultusminister ::zm tun, um alle 
KünstlergTuppen 1an den Aru,ssteillungsmöglichke.iten 
auch in diesem Jahre ·zu ibeteiligen? 

Präsident Dr. Hundhammer: Die F:r:age beant
wol'tet der Herr 1S1Jaat1ssekretär im Kiu1tusmintste
rium. Ich erteile ihm 1das Wort. 

Dr. Brenner, S1JaatsseikDetä:r: Hohes Haus! Das 
Haus der Kunst .steht unter ;der Verwaltung der 
OberfinianZidil'leikfüon München, Zwei:gistelle Mün
chen, ·da es .als beschl!aignalhmtes nationalsozia.Usti
sches Vermögen lim Her.eich des Fi.inanzmini:steriums 
behandelt iUnld ver.waltet wi:rid. Die Ausstellungs
räume werden durch Mlietvertmg von der Zweig
stelle an die Künstle11gruppen zur V:e!dügung ge
stelilt. Aluf Gru![lld 1einer irrilgen Aius1eg!UIJlg der zwi
schen Finanzministerium und K,ui11Jusministedum 
bestehenden .Albmachung hat die Zweiigstelle die 
.&usstellungsrä.ume am 13. März 1952 dem Vierein 
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Ausstel1ungs1eiturug 1e. V. wie bisiher 2lUr Durchfüh
rung der großen Münchener K·urnsta'UlS'Stellung 1952 
vermietet, ohne das Kiultusmirui:sterium z,u verstän
digen. Die Zweigsteltle na!hm an, rdaß •es sich um 
eline Verlärug,e:mng des Mietvertnags vom 5. Juli 
1950 handle, :fiür die es D'icht di~ Zustimµmng des 
Kultusmiin:i:stertums benöti:ge. DiaheT ist d!as Krultus
ministerium ;an der Vertei1uI11g für 1952 ·bisher nicht 
ib e teil±gt. 

Wir sind von 1der Viertefämg bisher nicht befrie
digt, unid ich will .Versuchen, •eine bessere Vertei
lung zu erreichen. Das Sta.iatsmill'isteri!Um für Un
terricht und Krultus wir:d wi•e bisher weiterhin be
müht ohLeiben, 1auch für die lin der 'Vertraglichen Ab
machUilJg nicht iberucksichti·gten Künstlergruppen 
eine Ausstellrungsmögl!ichkeit zu schaffen. Vor kur
ZJem wurde ZJUJgesa:gt, ·d!aß d!as Ha.ius der K.unst in 
nächs.ter Zeit in den Ve!1Waltrungsibereich :des Staats
minfuster1ums für Unterricht und Kultus übergeben 
we·rden solle, 1so d:aß in Zukunft bei der, •Ber.eitstel-
1'unig ·der Räume das Kultusmini:i:stedrum die ent
spr,echentden M1aßna'hmen iunmittel1bar treffen kann, 
Das Kultusministerium nimm.t einen ganz neutra
len Standpunkt ein und· wh'ld allen anerkannten 
Gruppen von Künstlern eine Oh!ance 'bieten, ihre 
Werke 1a'US:austellen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Der Herr Abgeord
nete Dr. L!ippert will eine Zusat:af.r1aige stellen. Ich 
erteii1e ilhm das Wort. 

Dr.Lippert (B:P): Ich bit'be den Herrn Staatssekre
tär noch um Auskunft, olb sich diese Bemühungen 
.auf das herurige Auss·tellungsj:ahr beziehen und ob 
das KJultusminiisterium ge:gebenenfalils ·bereit wäre, 
den Mietvertriag anzufechten. 

Dr. Brenner, Staatssekretär: Wenn ich gesagt 
habe, daß das Kultusministerium nicht verständigt 
worden ist, so bezieht sich .das auf -das laufende 
J1ahr. Alber ich 1hiaibe schon zum A'U'sdT1Uck gebracht, 
daß !ich mir die A:kten noch 'einmal kommen lassen 
werde und wir - das ist sicher :a,uch rdlie Meinung 
meines Herrn Ministers - versuchen werden, Grup
pen, die sich 1bei der Vertei1'ung vielleicht bewach
teiillgt frü:hlen, noch einzureihen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Als weitere Frage
stellerin ist gemetdet Frau Abgeordnete Zehner. 
Ich erteile ihr das Wort. 

Zehner (CSU): ·Herr Präsi!dent, Hohes Haus! Es 
Hegt 1eh1 klarer Beschluß des kultrurpoliti:schen Aus
schrnsseos und des Haushaltsausschusses vor, wonach 
die Lehrerinnenbildu·ngsanstalt an der Frühling
straße iiri. München, jetzt E'c1uard-Schmid-Straße 52, 
aufge1baut werden soll. Der erste :Bauiabschnitt war 
für das neue Reia1gymil!asium bestimmt 'U.Ild ist zum 
Einz,uig bereit. Im· zweiten Bauabschnitt soll die 
Le'hrerinnerub!ildun:gsanstalt für Oberbayern fertig
gestellt weriden. Hiefüir siI11d die Mittel hew!i:lligt. Es 
ist alber be.k~nnt, d1aß der Ministerrat die Summe 
gestrichen hat. Die Lehrerinneqlbil:dungsanstalt jn 

P1as1ng ist aber außers1Ja;iJJde, unter den jetzigen 
RaumverihMtnd!ssen weiterzUJavbeiten. Ich frage da
her dd.e Sta.iatsregierunig, ob sie gewiHt ist, den Be
sch}uß des Hiauishaltsausschusses durchzuführen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Wer 'Von der Stiaiats
regieruil!g beantwort·et die F·mg·e? Zur Beantwor
tun1g wird wohl der Herr iSta1atsselkretär im Kultus
ministerioum :<7ustän:dig sein. 

Dr. Brenner, Sta.iatssekr,etär: Ich iha.ibe eine An
frage des Herrn Abgeordneten Dr. 1Strosche in die-
ser Angeleg1enheit 'VOr11iie•gen. ' 

Präsident Dr. Hundhammer: Der Herr Abgeord
nete Dr . .Strosche ist •aber nicht 1a'lis Friagesteller ge
meldet. Wenn die Anfrnge dieseföe Angelegenheit 
ibetri.Ht, kann wohll die Antwort erte[lt werden. 

Dr. Brenner, Staatssekretär: Es tut mir leid, wir 
haben die Anfrage der Frau Abgeordneten Zehner 
nicht bekommen. Die Lehrerinnenbildungsanstalt 
München hatte früher ein eigenes sehr· schönes 
Gebäude in der Frühlingstraße, jetzt Eduard
Schmid-Straße. Dieses Haus ist durch Kriegsein
wirkung nahezu vollkommen zerstört worden. 
Die Anstalt ist . seitdem in der evangelischen 
Volksschule in Pasing äußerst notdürftig, wie wir 
uns immer wieder überzeugt haben, unterge
bracht. Im Jahre 1950 wurde mit der Wiederherstel
lung des Gebäudes an der Frühlingstraße begon
nen. Entsprechend einem Beschluß des kulturpoli
tischen Ausschusses sollte die eine Hälfte des Hau
ses zunächst dem neuen Realgymnasium als Unter
kunft dienen. Für den ~weiten Bauabschnitt, der 
wieder der Lehrerinnenbildungsanstalt zur Ver
fügung gestellt werden sollte, war ein Aufwand von 
1350 000 DM errechnet worden. Bei der Aufstellung 
des außerordentlichen Haushalts 1952 gelang es 
nicht, diese Summe im Rahmen der Mittel unterzu
bringen, die für Bauvorhaben zur Verfügung ge
stellt w~rden konnten. Die Frage des Weiterbaus an 
der Frühlingstraße wur.de auf Veranlassung des 
Unterrichtsministeriums als Differenzpunkt erklärt 
und unter dem Zwang der mit der Haushaltsauf-· 
stellung verbundenen Schwierigkeiten vom Mini
sterrat negativ entschieden. Es liegen also lediglich 
finanzielle Gründe für die jetzige Situation vor. 
Aber bei allen beteiligten Stellen besteht die Über
zeugung, daß die Schaffung einer Unterkunft für 
die Lehrerinnenbildungsanstalt dringend erforder
lich ist. Die benötigten Mittel konnten im Entwurf 
des außerordentlichen Haushalts leider nicht meh.r 
vorgesehen werden-. Aber das Kultusministerium 
wird diese Angelegenheit keineswegs aus dem Auge 
verlieren und versuchen, sobald wie möglich der · 
Lehrerinnenbildungsanstalt eine würdige Unter
kunft zu verschaffen. 

Pdisident Dr. Hundhammer: Als nächster Frage
steller ist Herr Abgeordneter Dr. Fischer vorge
merkt. Ich erteile ihm das Wort. 

Dr. Fischer (CSU): Meine Anfrage richtet sich an 
das Staatsministerium fürVerkehrsangelegenheiten. 
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Ist der Staatsregierung bekannt, daß das ·Bundes
verkehrsministerium' beabsichtigt, im Zuge des Aus
baus der Hauptefsenbahnlinien die Nebenbahnen 
einzuschränken ·und gegebenenfalls stillzulegen? 
Ein solches Vorhaben würde für Bayern allgemein 
erhebliche wirtschaftliche und verkehrsmäßigeNach
teile haben und im besonderen den dringend not
wendigen Umbau der Walhalla-Bahn von Regens
burg nach Wörth ·an der Donau ernstlich gefährden. 
Was gedenkt die Staatsregierung zu tun, um die 
Interessen Bayerns und des Gebietes um Regens
btlrg auch in diesem Falle zu wahren? 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Frage wird 
durch den Herrn Ministerpräsidenten beantwortet. 
Ich erteile ihm das Wort. 

Dr. Ehard, Ministerpräsident: Herr Präsident) 
.meine Damen und Herren! Die Deutsche Bundes
bahn führt seit geraumer Zeit Erhebungen über die 
Wirtschaftlichkeit der Nebenbahnen durch. Es ist 
zur Zeit noch nicht bekannt, ob sie beabsichtigt, 
als unwirtschaftlich erkannte Nebenbahnen stilliu.:. 
legen oder deren Betrieb einzuschränken. Die Deut
sche Bundesbahn ist nach § 44 des Bundesbahn
gesetzes verpflichtet, die Absicht der Stillegung oder 
Einschränkung einer Nebenbahn der Staatsregie
rung vorher anzuzeigen und ihre Stellungnahme 
einzuholen. Selbstverständlich wird die bayerische 
Staatsregierung dabei die Interessen des Landes 
mit Nachdruck vertreten. 

Die Umgestaltung der Walhallabahn war bereits 
wiederholt Gegenstand eingehender Untersuchun
gen und Verhandlungen zwischen dem Staatsmini
sterium für Verkehrsangelegenheiten und der B,un~ 
desbahn. Die bayerische Staatsregierung hat dabei 
den Standpunkt vertreten, daß der Betrieö ·der 
Walhallabahn mit Einsatz neuzeitlicher Betriebs
mittel sowohl verbessert als auch wirtschaftlicher 
gestaltet werden könne. Der Umbau der Walhalla
bahn in eine· Vollbahn oder die Einbeziehung der 
Schmalspurbahn in das Netz der städtischen Stra
ßenbahn Regensburg kann allerdings nach eiern Er
gebnis der bisherigen Untersuchungen wegen der 
unverhältnismäßig hohen Kosten nicht in Frage 
kommen. Die Möglichkeit des Einsatzes rationeller 
Betriebsmittel und die Verbesserung des Fahrplans 
im Anschluß an die Regensburger Straßenbahn 
wird von der J):jsenbahndirektion Regensburg zur 
Zeit überprüfü 

Präsident Dr.Hundhammer: Als Fragesteller folgt 
der Herr Abgeordnete Haisch; ich erteile ihm das 
Wort. 

Haisch (CSU): Herr Präsident, Hohes Haus! Meine 
Damen und Herren! Meine Anfrage richtet sich an 
die bayerische Staatsregierung: · 

Am 25. November 1951 ist im Bundesgesetzblatt, 
€rster Teil, Seite 908,_ die Verordnung zur Änderung 
der Straßenverkehrszulassungsordnung veröffent-
1icht worden. Die Bes'timi:nungen dieser Verordnung 
:sind zum Teil am 1. Dezember 1951, zum Teil am 
1. April 1952 in Kraft getreten. 

Die notwendigen Änderungen der Dienstanwei
sung zur Straßenverkehrszulassungsordnung stehen 
gegenwärtig noch aus. Ebenso sind die dringend 
erforderlichen Ausführungsvorschriften zum Voll
zug der Straßenverkehrszulassungsordnung noch 
nicht erlassen. Auch in der Tagespresse ist eine an
gekündigte offizielle Bekanntgabe der Änderungs
verordnung bisher, nicht erfolgt. 

Deshalb frage ich den Herrn Innenminister: Wann 
werden wohl die notwendigen Durchführungsbe
stimmungen herausgegeben und wann ist mit der 
Änderung der Dienstanweisung zu rechnen? Wer
den dabei auch die Belange der Landwirtschaft ent
sprechend berücksichtigt? 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Beantwortung 
der Anfrage erteile ich das Wort dem Herrn Staats
minister des Innern. 

Dr. Hoegner, Staatsminister: Meine Damen und 
Herrn! Hier handelt es sich um e1ne Bundesverord
nung un~ um Ausführungsvorschriften dazu. Die 
Anfrage i~t., mir nicht vorgelegt worden. Es ver
steht sich vo'n selbst, daß ihre Bearbeitung längere 
Zeit erfordert. Ich möchte bitten, mir diese· Anfrage 
schriftlich zuzuleiten. Ich werde sie dem Herrn Ab
geordneten persönlich beantworten oder, wenn er 
wünscht, die Beantwortung dem Hohen Hause be
kanntgeben. 

Präsident Dr. Hundhammer: Nächster Abgeord
neter ist der Herr Abgeordnete Mergler; ich erteile 
ihm das Wort. 

Mergler (BP): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Meine Anfrage richtet sich an den Herrn' 
Staatsminister des Innern. 

Vor kurzem ging durch alle. Zeitungen die Mit
teilung, daß der Herr Staatsminister des ·Innern 
die Landkreise Haßfurt und Gerolzhofen vor der 
internationalen Presse als „neofaschistischen Wet
terwinkel" bezeichnet habe. 

(Heiterkeit) 
Die Bevölkerung meines Heimatkreises ist darüber 
sehr verwundert und verärgert, da sie für sich in 
Anspruch nimmt, am demokratischen Aufbau gut 
und eifrig mitzuarbeiten. Besondere Verwunderung 
hat die Tatsache hervorgerufen„ daß eine Hundert
schaft der Bereitschaftspolizei ohne Anforderung 
für den Wahlschutz angeboten wurde, obwohl keine 
radikale Partei oder Gruppe von links oder .rechts 
in Erscheinung getreten ist. 

Ich frage den Herrn Staatsminister, was ihn zu 
dieser Maßnahme und zu dieser Äußerung vor der 
Weltöffentlichkeit veranlaßt hat und aus welchen 
Quellen er seinen politischen Wetterdienst bezieht. 

' (Heiterkeit) 

Präsident Dr. Hundhammer: Diese Anfrage. be
antwortet der Herr Staatsminister des Innern. 

Dr. Hoegner, Staatsminister: Meine Dam~n und 
Herren! Ich möchte den Herrn Abgeordneten bit
ten, sich beim zuständigen Abgeordneten des 
Stimmkreises zu erkundigen. 
. (Abg. Dr. Raas: Noch. eine Zusatzfrage!) 
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Präsident Dr. Hundhammer: Wollen Sie noch 
eine zweite Frage stellen? 

Mergler (BP): Der Herr Abgeordnete Elsen ist ja 
nicht hier. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zusatzfragen kön
nen nur an die Staatsregierung gestellt werden, · 
nicht an Abgeordnete. 

Mergler (BP): Ich könnte an den Herrn Staats
minister nur die eine Frage richten: War man nicht 1 

auch in dieser Sache zu überängstlich? Sind das 
nicht vielleicht wieder Fei tenhanseleien? 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Beantwortung 
der Frage erteile ich das Wort dem Herrn Staats-· 
minister des Innern. 

Dr. Hoegner, Staatsminister: Meine Damen und 
Herren! Ich möchte Sie dringend ersuchen, mit dem 
Namen Feitenhansl etwas vorsichtiger zu sein; denn 
beim ·Prozeß haben sich doch gewisse Dinge her
ausgestellt, die allerdings nicht in der Öffentlichkeit 
behandelt worden sind. 

Zum anderen möchte ich darauf hinweisen, daß 
das Angebot von Polizeikräften, wenn sie von der 
einheimischen Bevölkerung, die sich durch gewisse · 
Umtriebe früherer Nationalsozialisten bedroht fühlt, 
gewünscht wi;rd, eine Selbstverstänc":Jichkeit ist. 
Ich werde jederzeit, wenn die +'lotwendigkeit be
steht, gegen das Erwachen eines Neofaschismus 
vorzugehen, die erforderliche Polizei zur Verfügung 
stellen, um die öffentliche Ruhe und Sicherheit in 
Bayern aufrecht zu erhalten. Ich werde mit allen 
Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, eine Wieder
kehr des Nationalsozialismus mit Gewalt verhin
dern. 

(Lebhafter Beifall, insbesondere bei der SPD) 

Präsident Dr. Rundhammer: Ich erteile das Wort 
als nächstem Fragesteller dem Herrn Abgeordneten 
Donsberger. 

Donsberger (CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Meine Anfrage richtet sich an ·den 

. Herrn Justizminister. 

Ende November des vorigen Jahres haben in 
Bayern etwa 560 Referendare den schriftlichen Teil 
des ,zweiten juristischen Staatsexamens abgelegt. 
Bis jetzt ist über das Ergebnis der Prüfung noch 
nichts bekannt. Wann ist das Ergebnis dieser Prü
fung zu erwarten und wann ist mit dem Beginn 
der mündlichen Prüfung zu rechnen? 

Präsident Dr. Rundhammer: Zur Beantwortung 
erteile ich das Wort dem Herrn Justizminister. 

. Dr. Müller, Staatsminister: Ich bedauere, daß mir 
die Anfrage nicht zugegangen ist. Ich kann dazu 
nicht Stellung nehmen, weil ich hierzu die Prü
fungskommission fragen muß. 

. Präsident Dr. Hun,dhammer: - Dann wird die 
Frage zur Beantwortung für die nächste Frage-

stunde vorgemerkt. Als letzter Fragesteller ist ge
meldet der Herr Abgeordnete Sebald. Ich erteile 
ihm das Wort. 

• 
Sebald (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 

Herren! Meine Anfrage richtet sich an den Herrn 
Staatsminister für Wirtschaft und Verkehr. 

Ist es richtig, daß das Personal des Sachbearbei
ters Dr. Jeschke im wesentlichen zur Bearbeitung 
von Devisengenehmigungen für Auslandsreisen be
schäftigt wird, wodurch die Kreditansuchen der 
wertschaffenden Industrie und des Handwerks 
monatelange Verzögerungen erleiden und ihnen 
schwerster Schaden zugefügt wird? Da in Bayern 
mit der Bearbeitung der Kreditanträge erst begon
nen wird, wenn die Bundesmittel an die übrigen 
Länder bereits verteilt sind, erhebt sich die Frage: 
Sind Devisenanträge für Luxusreisen ins Ausland 
wichtiger als Kredite für das Handwerk zur Be
schaffung neuer Arbeitsplätze? 

· Präsident Dr. Hundhammer: Zur Beantwortung 
der Frage erhält das Wort der Herr Staatsminister 
für WirtsChaft. 

Dr. Seidel, Staatsminister: Herr Präsident! Meine 
Dq.men und .Herren! Ich verwahre mich zunächst 
gegen die ·unterstellung, als ob in Bayern mit der 
Bearbeitung von Kreditanträgen erst begonnen . 
würde, wenn die Bundesmittel in den übrigen Län..., 
dern bereits verteilt sind. Diese Behauptung des 
Herrn Abgeordneten Sebald ist leichtfertig. aufge
stellt und unbegründet. Die Ungenauigkeit der An
frage des Herrn Abgeordneten ergibt sich auch aus 
der Tatsache, daß er nicht weiß, . daß seit dem 
1. April die Devisengenehmigungen durch die 
Außenhandelsbanken und nicht mehr durch die 
Verwaltungen bearbeitet werden. 

Im übrigen werde ich in der nächsten Frage
stunde auf die Anfrage zurückkommen, da ich erst 
bei der Regierung von Oberbayern Rückfrage hal
ten muß. 

Präsident Dr. Hundhammer: Der Herr Abgeord
nete Sebald wünscht eine Zusatzfrage zu stellen . 
Ich erteile ihm das Wort. 

Sebald (SPD): Ich gestatte mir, auf die Antwort 
des Herrn Ministers hin ein Schreiben bekanntzu
geben, das mir am 24. April 1952 zugeleitet worden· 
ist. Darin kommt wörtlich zum Ausdruck: 

Statt daß die werteschaffende Industrie und 
Handwerk vorrangig behandelt werden, mÜ3-
sen Devisenanträge für Luxusreisen bearbeitet 
werden. Das Geld ins Ausland tragen, erscheint 
also wichtiger, als Arbeitsplätze zu schaffen. 
Bei dieser Sachlage hat doch Bayern eigentlich 
keinen Grund zur Klageführung, daß so wenig 
Bundesmittel nach Bayern fließen. Wenn die 
anderen Länder die Gelder schon in der Tasche 
haben, fängt bei uns die unterste Dienststeile 
erst mit der Prüfung der Antr.äge an . 

(Zuruf von der SPD: Das soll leichtfertig sein!) 

4 
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Präsident Dr. Hundhammer: Zur Beantwortung 
·erteile ich nochmals ·das Wort dem Herrn Staats
mlinrl.s"ter für Wirtschaft. 

Dr. SeiUel~ Staatsministe:r: Meine Damen und 
Herren! "Niach!dem der Herr Präsi!dent zugelassen 
hat, daß auf rdiie Antwort eines Mini:sters eine 
Diskuission :eröffnet worden !ist - -

1(Wli!derspruch) 

Präsident Dr. Hundhammer: - Herr Sta.iatsmini
ster, Sie sind im Irrtum: Die Stellung von Zusatz
fria.g·en ist in der Geschäftsordnung ausdrücklich 
vorgesehen unld •zuläS'sdg. 

D1·. Seidel, Staatsminli:ster: - Der He:i:r A!bgeord
nete hat aHe:ridings ke!ine :Ousatzfriaige gestellt, son
dern er hat •einen 1Sachv.erbiaiJ.t bekanntgegeben. 
Diesen :Saclwe·rhalt weride ich zur Kenntnis nehmen. 
Ich muß auch hier wieder sagen: Man soll rdoch sehr 
vonsichtig sein, wenn von limg•endeinem, ider sich 
getreten fühlt, solche Beih:auptungen •au:Vge~tellt 
werden. Ich werde der Sache sehr genau nach• 
gehen; verlassen •Sie sich darauf, ich werde der 
Sache sehr g·enau nachge!hen! 

(A!big. Dr·. Ba;umgiartner: Nur nicht so empfind
lich sein! Wir können Fragen stellen.) 

Präsident Dr. Hundhammer: Nachträ!glich hat sich 
a[s ~.vage:steUer noch gemeJJdet •der iHerr. Abgeord:.. 
nete Michel; ich erteile ihm das Wort. 

(A1bg. Dr. Haiumgartner: Herr Präs1dent, zur 
Geischäftsor:dnimg!) 

- Erst nach!dem der Fragesteller gesprochen hat! 

Michel (CSU}: Herr Präsd:dent, meine Damen und 
Herren! Meine Anfrage l'ichtet :sich an d!as Staats
mini!sterium für Ernährung, liaI11dWirtschaft und 
Forsten. 

Am 7. F'eb:riuar 1950 W>U!I1dE;! auf Grund entspre
che!l:l!der Vorstel1ungen der. v·erschiedenen Y.erbände 

·eine. Miri:i!steri!alentsch1ii.eßuriig edaisen, in :der fest
g.elegt wurde, daß die Org1an1s1atfon Steffen, jetzt 
Bayerische liag·erversorgiung, nur noch · für die 
Schulspeisung und für Flüchtlings- und DP-Lager 
die Lebensmittel 1d!efern idarf; gleichzeitig wuride. 
festg.elegt, :daß die ·Bayerisch·e Laigerversorgung auf
zufösen sei, soba1d die ihr übertragenen Amfgaben 
e'l':ßüllt iseien. Die früheren. Aiudi!?)aben :der Bayeri-

. sehen Laig·erversorgung sind nicht· mehr vorhanden. 
Die Lagerversogung 1beliiefert heli.te- k1eiine und 
kleinste priv:ate, städtische und staatliche Anstal.: 
ten. aller Art, schickt stets Weribeli<sten mit Preis

. •angerboten 1an die Heime 1un1d ibetreilbt so ·ei:i.nen regel
rechten Hande11. W:as gedenkt 1diie Sta.iatsregierung 
ZU tun, um diese ;un11J!altbaren 2Justände ©U 1besei-

. tilgen und die ;E'riiivatwirtsch.'a1ft I).'icht weiter zu 
·schäJddJgen? 

Präsident Dr. Hundhammer: Herr Abgeordneter 
Dr. Baumgartner, sfrrd Sie damit eiinversuanden, 
wenn <lie F:riage •zuerst noch !beantwortet wirld; dann 
erhalten Sie 'ZIUr GeschäftsoridnunJg das Wort. -
Der Herr Staatsminister für Landwirtschaft, Er
nährung und Forsten erhält das Wort zur Beant
wprtung· .der Frage. 

Dr. Schlögl, :Staatsminister: Me!ine •sehr geehrten 
Damen und !Herren, Hohes Hauis! Aus den Kreisen 
des Hiande[s J.iiegen Anregungen zu einem Um- 'uncl 
Abbau der Bayerischen Lagerversorgung vor. So 
b!at Direktor Heim mit Vollmacht der O!r.ganisatio
nen des Handeil:s den VorschJJag unter1breitet, die 
Bayer>ische Laig·ewerso·rgung in eine GmbH umzu
wandeln, hei tder :der Staat zu 49 und die Kolonialen 
zu 51 Prozent als Geschfütspa'l'tner 1beteild!gt sind. 
Der Vorschlag stan.'d bereits im Dezemlber 1951 auf 
der '!1a.g.esoTdnung des iBeivats der Bayerischen 
Lag·erversorgiung. Die schwie\t'i!gen rechtlichen und 
fünanzieUen Fragen, tdie lbei der Beh!andlung auf
tauchten, machten eine SteliLungnahme ·des Finanz
ministeriums erlfor:derlich. Der Beirat der Baye
risch·en Lagel!'V·ersorgunig ist erst vor kurzem wieder 
ZJU&ammengetreten, um ·die Sache zum A!bschfoß zu 
bringen. Es ist 1aiber iled:der nicht gel1ungen, ed.ne ab
schließende Stellunigillahme ·zu erreichen, da not
werrdige Erhebungen noch 1:aiufen, deren A:bschluß 
·abgewartet werden solil. Es ®ann erwartet we:riden, 
daß in etwa vier Wochen •eine neue Sit:oung des 
Beirats stattfindet, ibei der es gelingt, ·eine Üiber
einstimmung in den wesentlichen Friagen hevbei
zuführen und ·.alle Mög[ichkeiten des Um- und Ab
ib:a•us der Bayenischen Lagerversovgung mit den 
da.mit veribun:denen 1finanzd:eUen Fvagen .un!d Folgen 
für den Staat ·soweit zu klären, daß dem 'bayerischen 
Mini!ster.vat die Verha'Il'd1ungen zur Entscheidung 
uriterlbreitet werden können. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zu ·einer Zusatz
foage erteile ich dem Herrn Abgeordneten Michel 
das Wort. 

Michel (OSU): Ich möchte den Herrn Staatsmini
'ster fragen, oib schon feststeht, wekhe Aurga•be der 
Bayer,ischen Lagerversorgung dann zufallen soll. 

· Präsident Dr. Hundhammer: Zur !Beantwortung 
dieser ~rage erteile ich dem Herrn LaI11dwirtsch1afts-
minister das Wort. · 

Dr. Schlögl, 1Sta.iatsmd.nister: Meine Damen unc;t 
Herren! Ich halbe mit meiner Antwort ziemlich klar 
zum A:usidruck geibvacht, daß -an e·inen Umbau oder 
A!bbau :der bayerischen Laigerv·ersorigung gedacht 
ist. Ich halbe 'ferner mitgeteilt, 0daß sich die Organi
sationen des Handels jetzt kräftirg eingeschaltet 
J:JJaiben. Die Verhandlungen sitl!d in voHem Fluß. Ich 
ha!be Ihnen weiterhin g·esaigt, daß wir hoffen,, di~ 
Dinge in vier Woch·en definitiv Mären ,:ziU können. 
Eis spielen 1daibei, iHerr Abgeordnete'l', idte Eigen
tumsverhältnisse ·u:n:d sonst:i:ge neue Fr.a.gen eine 
besonderi.s igroße Hone. Aus diesem Grund ist die 
Abwicklung der Angelegenheit sehr schwierig. Da
mit glaube ich alles beantwortet zu haben, soweit 
•das auf GruI11d des Standes der der<Zieitigen Ver
handhmgen möglich ist. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zu einer geschäfts
or.d:imngsmäßigen 1Bemerkung •erhält der A!bgeord
nete Dr. Baumgiartner 1das Wo·rt. 

Dr. Baumgartner 0BP): Meine Damen iund Her.:. 
ren! Ich sehe mich wegen 1der Beantwortung der 
A:nfrnge des Herrn K:oUe:gen Seba1d von der SPD 
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durch den Herrn Staatsminfater für Wirtschaft ver
anlaßt, zur Geschäftsordnung ·dias Wort zu ergrei
fen. Die SPD wird d1as vielleicht erst später in ihrer 
F1raktionssitzung tun. Der Herr Staatsminister hat 

· ii1 einer ganz eigenartigen Weise hier Stellung ge
nommen. Er hat von vornherein dem Herrn Kolle
gen SebaLd, der A!bgeordneter ·rueses Hohen Hauses 
ist, unterstellt, daß er leichtfertig etwas behauptet 
ha1be, bevor der Herr S1laatsminister das überprüft 
hätte. Das 1hat mich ver.anlaßt, mehr humoristisch 
zum Her·rn Staatsminister zu siagen: Herr Sta.ats
mini:ster, nur nicht so empfünidlich! Daraufhin hat 
der Herr Staatsminister vor der rechten Seite des 
Hauses ihöribar er.k.iärt: Seien Sie ruihig; Sie haiben 
aUen Grund ru'hig ·zu sein! 

(Hört, 1hört! ·bei der SPD) 

Meine Damen un;d iHerren! Ich iverwahre mich da
ge1gen und fördere den iffenn Sta·atsmfri:ister für 
Wirtschaft auf, :an das Pult 1zu geihen un:d mfr zu 
e:riklären, weshalb ich als Mitglie:d dieses Hauses 
vor iihm ruhig 1zu sein hätte. 

. {Zustimmung /bei der BP) 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich stehle zunächst 
fest, daß weder ich noch idie Schriftführerin neben · 
mir diese 1Bemer kung 1des Herrn Staa tsrninisters für 
Wirtschaft gehört haben; ich ihätte sie sonst meiner
seits gerügt. 

Nunmeihr ·erteile ich dem Henn Staatsminister 
für Wirtsch1aft das Wort. 

Dr. Seidel, Sta:atsminister: Meine Damen und 
Herren! Der Herr Aibgeordnete Dr. Baumgartner 

·hat nach meinem Gefühl gar keinen Griund Zll; die
s·er Geschäftsordnungsdisk:uss.ion ·igehaibt. Als ich 
nach Beantwortung 1der Arnfr.aige von hier weg
gegangen ,bin, h!at er mir zuige1mfon: , Nicht so 
empfindlich! Dann 1haibe ich ihm erwidert: Sie haben 
auch keinen Grund, ·empfi.ndJich zu sein. · 

Dr. Baumgartner 1(BP): Sie sagten: Sie ihaben 
alilen Grund, ·ru!h~g zu sein. „ 

(Zustimmung .bei der BP) 

Dr. Seidel, Staatsminister: - Gut, ich kann d1as · 
nicht mehr genau sagen. Alber sellbst wenn ich er
·klärt h:abe: Sie haben aliJ.en Grund ruhig zu sein, 
danrn war dias sellbstverstän1illkh so gemeint, daß ich 
es nicht rnotwenidig habe, nach Bearntwortung der 
Anfrage, mich vom Herrn Aibg·eordneten Dr. Baum
gartner ·auf dem Weg•e zu meiner Bank, sagen wir 
mal, mit Zwischenrufen 1belegen zu lassen. Der 
Herr A!bgeoridnete Dr. Haumgartner scheint der 
.Aluffassung 1zu sein, daß man sich einem Minister 
gegenüber jede·· Art von Zwischenrufen erlauben 
darf, daß der MiMster das al!les einstecken und dem 
Herrn .Alhgeordneten Dr. Baumgartner alles hin
gehen lassen soU. So liegen 1die Dinge nach meinem 
Gefühl nicht. 

Präsident Dr. Rundhammer: Herr SiJa·atsminister, 
ich glaube, eine solche Bemerkung, wie sie . der 

Herr Aibgeordnete Dr. Baumg.artner gemacht hat 
- ihr Text scheint ifestzuste'hen -, dürfte auch 
e:i:nem MitgHe:d der Sta.atsreigieru'tl!g nicht Anlaß zu 
einer solchen Replik sein, diie hier ansch·einend .ge
:fa.llen ist, d:i:e ich ·allel'dings selJber nicht .gehört 
bJa1be, ich wiederihole das :ausdriü&lich. 

Die Fragestunde ist .geschlossen. 

Das Wort zur Berichterstattung ·zu Ziffer 2 a der 
Tagesordnung über die VerhandilUTlJgen des Aus
schusses für die Geschäftsordnung (Bei1age 2610) 
zum 

Schreiben des Staatsministeriums der Justiz 
betreffend Aufhebung der Immunität des Ab
geordneten Haußleiter 

erhält der Herr Abgeordnete Köh!ler. 

Köhler {BHE), Berichterntatter: Hoihes Haus; 
me·ine Damen und Herren! In der 17. Süzung ·des 
Ausschusses für die Geschäftsoridnung vom 28. April 
1952 wurde 1dias Schreiben des Staatsministeriums 
der Justi:z betr·effon1d Auföeibung der Immunität 
des Abgeordneten HaJUfü.eiter ·wegen Verigehens 
gegen das Gesetz 1zur Regelung öffentlicher Samm
lungen (Nr. 10 820) ibe'handelt. Ber.ichterstatter war 
meine w erng.ke-it, 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich hüte um Ruihe 
im Hause. 

Köhler (BHE), Berichterstatter: Mitberichterstat
ter war der Kollege Saukel. 

Der ;B er i .c ih t er s fa t t er verlas das Schreiben 
des Staatsministers der J-µstiz, aus dem !hervor
geht, daß die Deutsche Gemeinschaft, Infor
mationsdienst, München, deren Leiter der Ab
g~ordnete Ha.ußleiter ist, durch Verbreitung von 
Weribeschreiben eine öffentliche Sammlung von 
Geld oder Sachspenden durchgeführt haben soll, 
ohne im ·Besitz der :hierzu erforderlichen Genehmi
gung zu sein. Daher sei der Verdacht !begründet, 

· da,ß der Tat.bestand e:i:nes Verg.eihens gegen das Ge
setz zur Regelung öffentlicher Sammlungen erfüllt 
sei. Dem Ersiuchen des Justizministeriums um Auf
he1bunig der Immunität des .A!bgeordneten Hauß
leiter liege eine Anfrage der Wirtschafts·ver·einigung 
der Eisen- und 1StaMin:dustrie dn Düsseldorf, ger.ich
tet an den Bundesminister des Innern, zugrunde, 
wonach sich die Deutsche Gemeinsch:aft, Infor
mationsdienst, München, an ein ·angeschlossenes 
Werk mit einem Spendengesuch wandte. Der Be
richterstatter erklärte, er werde erst nach An
hörung des Abgeordneten Harußleiter Stelilung 
nehmen. 

Der A!bgeor:dnete H a u ß 1 e i t e r führte .aus, er 
habe keine Sammlung ver·ansta11tet. Er ih.abe von 
dem Inhalt des Schreibens erst jetzt Kenntnis er
halten. Eini1ge seiner Parteifreunde würden Abon
nenten werben. Es könne sich also nur um eine 
Verwechslung mit der A!bonnentenweribung han
deln. Er wisse rncht, welcher Vorgang dem Antrag 
zugrunde liegen sol1le, und könne nur verpflichtend· 
sagen, daß er davon wüßte, wenn in irgendeiner 
Form für den Informationsdienst 1ges-:xmmelt worden 
wäre. Der Informationsdienst werde in westdeutsch-
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land gefosen. Er könne natürlich nicht 1Sag·en, ob 
nicht ein Leser oder einer seiner Parteifreunde an 
einen arnderen herantrete und frag'.e, Olb er nicht 
irigendeine Unterstützung geben wolle. Der Tat
bestand ·einer str.a:lfö.aren Handlung liege nicht vor, • 
da von ·ihm keine :Sammluil!g durchgeführt worden 
sei. 

Der Mit ib er i eh t e r s tat t e r ibeantragte, die 
ImmunHät nicht •aufäuheben. Offenbar handle es 
sic{l um einen Wevbeclienst. iJion einer Sammlung, 
die geneihmtgungspfilichti!g wäre, könn~ keine Rede 
sein. 

Der B er ich t er s t a t t er ·entnahm •dem Sach
verhalt, daß wohl an ein.Werk mit einem Spenden
gesuch iherangetreten worden sei, doch sei nicht 
fe:stzuste11en, daß tatsäcl;iiJich Spenden ·eingehoben 
wul"den, und auch nicht, wer einen Versuch hierzu 
unternommen ihabe, Der Ber~chterstatter ·schloß sich 
dem Ant!'ag des Mitlberichterstatters an. 

Der Ausschuß faßte bei zwei Still'.,).menthailtungen 
fo1genden BeschiJ.uß: 

Der Landtag wolle beschJießen, die Immunität 
des .A!bgeol"dneten Haußleiter nicht au:fizuiheben. 

Das Ho\he Haus wird geiheten,. sich dem Antrag des 
Ausschusses .ammschließen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine WortmeiJ.dung 
liegt mir nicht vor. - Wir koo:nmen zur Abstimmung. 

Wer •dem Vorschlag des Geschäiftsordnungsaus
schusses heitritt; wolle sich vom PJ;atz erheben. -
Ich bitte um die Gegenpwbe. - Stimmenthaltun• 
gen? - Der VorschiJ.ag des Geschäftsordnungsaus
schusses ist einsti!mm1g ge1bifütgt. 

Ich rufe auf die Ziffer 2 1b der Tagesordnung: 

Schreiben des Grafen Soltikow betreffend Auf
hebung der Immunität des Abgeordneten 
Dr. Josef Müller zwecks Durchführung eines 
Strafverfahrens wegen Beleidigung und Ver·· 
leumdung. 

BeriChterstatter ii!ber die Verhandlungen •des Ge~ 
schäftsordnungsarusschusses '(Beilage 2611) ist der 
Herr Aibgeordnete Saukel. ·Ich erteile ihm das Wort. 

Saukel ~BP), Berichterstatter: Meine Damen und 
Herren! In der 17. SitZUillg des Ausschusses für die 
Geschäftsordnung vom 28. April fa:g ein Schrefüen 
des Grafen S oll. t i k o w vor, worin er um Auf
hebung der Immunität des Abgeoridneten Dr. Josef 
Müller zwecks Durchführunig eines Strafverfahrens 
wegen Beleidiguil!g und Verleumdung bittet. Be
richterstatter w1ar mei:ne. WeniLgk;eit, Mitbericht
erstatter der Abogeol"dnete Ospald. 

Der B er i c ih t e r s t a t t e r führte 1aus, Graf 
,SoiJ.tikow halbe in einem Schreiiben an den Landtag 
den Antrag gestellt, d.ie Immunität des Herrn J usti:z
minister.s Dr. Josef Müller zwecks burchfüihrung 
eines Strafverfahrens wegen Be1eiililigung und Ver
Ieumduil!g aufzuheihen. Einze1heiten seien in einem 
eigenen Schrefüen niede:rigelliegt; dieses Sehreihen 

ver1as der Berichterstatter. Dem Grafen Soltikow· 
sei es um eine Äußerung zu tun, die der Herr 
Justi:ominister gemacht haben solle; er solle bei der 
dpa. erklärt ha1ben, die Einlassungen des Grafen 
Soltikow vor der Spruchkammer seien politische 
Manöver.·Wegen dieses Ausdrucks wolle Graf Solti
kow gegen den Herrn Justizminister vorgehen. 
Heute sei ihm ein weiteres Schrefüen des Grafen 
Soltikow zugegangen, in dem dieser auf eine in Ab
schrift !beigefügte Kfage gegen den bayerischen Staat 
verweise, die sich mit dem Spruchikammerv·erfahren 
befasse, aber mit dem Antrag auf Aufhebung der 
Immunität nichts z.u tun ihaibe. 

Der B e r i c h t e r s t a t t e r erklärte, ·e:r sei der 
Ansicht, Graf Sofükow sei tats-tichHch das, was aus 
den Presseäußerungen schon hervorgerhe, und 
glaube, er· könne sich nun mit einem Antrag auf 
Aufhebung der Im:rn,UJ:l.ität verkr.iechen, lindem er 
darauf rechne, daß die Immunität doch nicht auf
gehoben wel"de. Seiner Meinung nach dürfte es im 
Interesse des Herrn Justi!zministers liegen, wenn 
:m,an Graf Soltikow GelegenheH geibe, das, was er 
frischweg •beihaupte, nachzuweisen, damit ·endlich 
di:e seit Monaten vorigeibrachten Beschuldigungen 
gegen den bayerischen Justizminister in diesem Zu
sammenlhanig geklärt werden könnten. Nach seinem 
Gefühl sei tatsächlich an •den Beschuilid1gungen des 
Grafen Soltikow nichts Wahres. Hebe man die 
Immunität nicht .auf, könne der Mann immer wie-· 
der diese1ben Behauptungen aufstellen und die 
E!lme eines Ministers in den •Schmutz ziehen, oihne 
dafür einstehen zu müssen; denn er könne immer 
1gelteil!d machen, daß er in Wahruil!g Berechtigter , 
Interessen handle. In WirkUchikeit sei aber dann 
der Herr Justizminister mehr geschädigt, als wenn 
die Immunität ·au:flgeihoben werde. Hier 1gehe es 
nicht um ein Off.i!zialverfal:fren, sondern um ein 
Ptlvatklagever:fla'hren, das Graf Soltikow ·auf se0ine 
eig·enen Kosten durchführen iLassen müsse. 

Der Mi 't berichte r statte r bemerkte,, der 
Akt erinnere an einen 30- oder 50-Pfennig-Aben
teurerroman. Man könnte sich tatsächlich darüber 
amüsieren, wenn Graf Soltikow nicht die Absicht 
verfolgte, den bayerischen J estizminister in der 
Öffentlichkeit dadurch zu diffamieren, daß er ihm 
Hochverrat, Landesverrat und was sonst noch vor
werfe. Der Mann rechne damit, daß der Landtag 
die Immunität nicht aufhebe, und gehe dann mit 
der Parole hausieren: Da seht ihr, daß er Dreck ari1 
Stecken hat, sonst wäre die' Immunität aufgehoben 
worden, das will :r;nan vertuschen. Es könne nicht so 
weiter gehen, daß Menschen, die im politischen 
Leben an der vordersten Linie stehen und sich am 
Wiederaufbau der Demokratie bewährt haben, wie 
zweifelsohne der Herr Justizminister, von diesen 
Leuten angeschossen werden und dann im „Spie
gel" oder in anderen Sem1ations-Illustrierten Ar~ 
tikelserien darüber erscheinen mit dem Hinterge
danken: Na ja, es muß schon so sein, sonst hätte· 
er sich damals gewehrt. Nach seiner Ansicht er·
weise man dem Herrn Justizminister mit der Auf
hebung der Immunität einen Dienst. Man sollte 
ihm die Möglichkeit geben, diesem Graf Soltikow 
das Handwerk zu legen. Er schließe sich daher tlem 
Antrag des Berichterstatters an. ' 
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Abgeordneter Mich e 1 erklärte, die Ausführun
gen von Berichterstatter und Mitberichtersta~ter 
klängen sehr richtig. Läge aber hier nicht ein typi
scher Fall vor, daß man.einem Mann, der .im öffent
lichen Leben · stehe, irgend etwas an das Bein 
hänge? Richte man sich nach dem Verhalten die
ser Leute, die sagten: Wenn der Landtag dem nicht 
zustimmt, was wir Denunzianten wollen, beweisen 
wir damit, daß sich der Landtag selber fürchtet, er 
muß Dreck am Stecken haben, so öffne man jeder 
Denunziation Tür und Tor. Nach seinem Dafürhal- . 
ten sollte der Herr Justizminister ersucht werden, 
gegen diesen Mann Strafanzeige wegen übi'er Nach
rede zu erstatten. Dieser Weg scheine ihm richtiger. 
Die Abgeordneten seien praktisch schutz- und 
wehrlos; denn jeder könne hergehen und einen 
Stein auf sie werfen. 

Abgeordneter v o n u n d z u F r a n c k e n s t e i n 
konnte nicht verstehen, warum es immer heißt, die 
Abgeordneten seien schutz- und wehrlos. Er fühle 
sich weder schutz- noch wehrlos. Sei man großzügig 
in der Aufhebung der Immunität und lasse man 
sich behandeln wie andere Staatsbürger; das sei 
seine Ansicht. 

Der Be r i c ih t"e r s t a .t t er stellte zu den Äuße
rungen des Abgeordneten Michel fest,. die Ausfüh
rungen des Grafen Soltikow seien in eineTI?- Sch.rei
ben. an den Landtag enthalten, worin er um Auf
hebung der Immunität ersuche. Hiergegen könne 
man nichts unternehmen; denn dabei liege Wah
rung berechtigter Interessen vor. Anders wäre es, 
wenn Soltikow diese Behauptungen in der Öffent
lichkeit oder in der Verhandlung aufgestellt hätte. 
Graf Soltikow müsse ein Privatklageverfahren an
strengen und die Kosten hierfür vorschießen; er sei 

. überzeugt, daß dieser nichts hinlegen werde. Gebe 
man dem Mann Gelegenheit, das Verfahren durch
zuführen, dann werde er sicherlich weitere Schritte 
·unter lassen. 

Abgeordneter 0rt1 o p h schlug vor, die Ange
legenheit zurückzustellen und den Herrn Abgeord
neten Dr. Josef Müller um eine Stellungnahme zu 
ersuchen. -

Abgeordneter H o f m a n n Leopold warf ein, 
daß der Justizminister erkrankt sei. Der Vor -
sitzende teilte sodann mit, daß der Justizmini
ster schon zweimal zu einer Sitzung des Geschäfts
ordnungsausschusses geladen wurde. Eine schrift
liche Stellungnahme wäre ohne weiteres möglich 
gewesen; anscheinend wolle er aber keine abgeben. 
Abgeordneter 0 r t 1 o p h zog daraufhin seinen 
Vorschlag zurück. Beide Berichterstatter wieder
holten den Antrag, die Immunität aufzuheben. 

Der Ausschuß beschloß sodann mit 9 Stimmen bei 
·7 Stimmenthaltungen, dem Plenum die Aufhebung 
·der Immunität des Abgeordneten Dr. Müller vor
zuschlagen. Ich bitte, dementsprechend zu ver

:fahren. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zum Wort gemeldet 
·ist der Herr Abgeordnete Meixner; ich erteile ihm 
.das Wort. 

Meixner (CSU): Herr Präsident, meine sehr ver
ehrten Damen und Herren! Ich beantrage Rück
verweisung der Angelegenheit betreffend die Auf
hebung der Immunität des Herrn Justizministers 
an den Ausschuß für die Geschäftsordnung, und 
zwar mit folgender Begründung: Bei der Behand
lung der Angelegenheit im Ausschuß war Herr Ju
stizminister Dr. Müller nicht anwesend und wurde 
nicht gehört; eine restlose Klärung konnte deshalb 
nicht erfolgen. Im Protokoll des Ausschusses wird, 
wie wir soeben gehört haben, darauf hingewiesen, 
daß Herr Dr. Muller zweimal geladen wurde und 
nicht erschienen sei. Anscheinend liegen hier Miß
verständnisse vor, un!d zwar schon ·bed der ersten 
Einladung. Jedenfalls a.ber hat die ·zweite Einladung 
Herrn Dr. Müller während der Tage seiner Erkran
kung nicht erreicht. Es erscheint ungewölhnHch und 
unblillig, eine Entschelidung zu fällen, ohne daß der 
Betroffene gehört wurde; deshalb beantrage ich 
Rückverwei:sung und nochmalige Behandlung im 
Ausschuß für die Geschäftsordnung. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine weitere Wort- • 
· me1dung erfo1gt nicht. Wir kommen zur. hbstim
mung. 

Es ist Rückverwei•surig an den Geschäftsordnungs
ausschuß 1beantragt. Wer diesem Antrag 1beitritt, 
wolle sich vom Platz erheben. - Ich bitte um die 
Gegenprolbe. - Stimmenthaltungen? Bei 6 Stimm
enthaltungen ist Rückverweisung an den Geschäfts-· 
oridnungsaussch uß beschlossen. 

{Bravo!) 

Ich rufe nunmehr Ziffer 2 c der Tagesordnung auf: 

Schreiben des Rechtsanwalts. Keiter in Regens
burg betreffend Aufhebung der Immunität des 
Abgeordneten Hofmann Leopold. 

Über die Verhandlungen des Ausschusses für die 
Geschäftsordnung {Beilage 2612) berichtet der Herr 
.A!bgeordnete Weggartner; ich erteile itl:i.m das Wort. 

Weggartner (BP), -Berichterstatter: HerrPräsMent, 
meine Damen und Herren! Der Geschäftsordnungs
ausschuß 1behandelte in seiner Sitzung am 28. April 
1952 einen Antrag auf Aufhebung der Immunität 
des . Abgeordneten Leopold H o f m a n n. Bericht
erstatter war ich, als Mitberichterstatter fungierte 

· für den abwesenden Abgeordneten Leonhard Baur 
der .A!bgeordnete Michel. 

Dem Antrng lag ein Schreiben des Rechtsanwalts 
K ·e i t e r in Regensburg an das Präsidium des 
Bayerischen Landtags zugrunde, wonach Abgeord
neter Hofmann den Reichsbahnamtmann Wirth 
neue11dings in .gemeiner Weise beleiidtgt hab~. Diese· 
Verleumdung war·bereits Gegenstand der Beschluß
fassung des Geschäftsordnungsausschusses vom 
10. Januar 1952, Beilage 2132, der s·eiinerzeit ein
stimmig die Au:flheibung der Immunität a•blehnte. 
Das Plenum hat sich diesem Beschluß am 7. Februar 
1952 angeschlossen. 

Nun erklärt Rechtsanwalt Keiter, daß Hofmann 
in einem Schrei:ben vom 24. März an die Eisenbahn
direktion Frankfurt/Main die seinerzeit aufgestell
ten Bezichtigungen erneut behauptet hätte. Das ist 
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nach genauer Überprüfung des Sachverihalts un
richtig. Der Abgeordnete Hofmann hat sich auf eine 
Anfraige der !Deutschen Bundesbahn der Eisenbahri.
direktion Frankfurt gegenüber ledi!glich in. der 
Weise geäußert, daß.er von sich aus dte gegen den 
Reichsbahnamtmann Wirth erhobenen Vorwürfe 
nicht als gegenstandslos und erledigt 1anse'he. Die 
Anschu1d1gungen gegen Wirth. fielen nicht unter 
die Vereinbarung vom 19. September 1952, da es 
sich hier nicht wrn igewerkschaffüiche Meinungsver
schieden!heiten, sondern 'Um dienstliche Verfehlun
gen handle. 

Der iGeschäftsordnungsausschuß kam nach ein
gehender Beratung zu der Feststelltung, daß es sich 
um keinen neuerlichen Vorwurf handle, sondern 
nur um die Beantwortung 1eines gewerkschaftl.ichen 
SchreiJbens. Aus diesem Grunde beschloß der Aus
schuß einstimmtg, die Immunität des Abgeordneten 
Hofmann nicht au:lizU'heben. · 

Ich bitte das Hoh.e Haus, diesem Beschluß bei
zutreten. 

Präsident Dr. fiundhammer: Eine Wortmeldung 
ist Illicht erfolgt. Wir kommen zur Abstimmung. 
Wer dem Ausschußvorschlag beitritt, wolle sich 
vom Platz erheben. - Dan:ke. Ich stelle fest, daß 
der Ausschußvorschlag einstimmig zum Beschluß 
erhoben ist. 

Es folgt Zi:ffer 3 a der Tagesordnung:. 

Schreiben des. Verfassungsgerichtshofs zum An
trag des Amtsgerichtsrats Dr. Krexa, Richter 
beim Amtsgericht Riedenburg, auf Feststellung 
der Verfassungsmäßigkeit des Artikels 69 Ab-
satz 1 Ziffer 1 des Forstgesetzes. · 

Über die Verhandlungen ·des Ausschusses :ßür Rechts
und Verfassungsfragen {Beilage 2593) iberichtet an 
SteHe des Herrn A·bgeordneten Kiene Herr .Nbge
ordneter Thieme. Ich· erteile ihw das Wort. 

Thieme {SPD), Berichterstatter: Hohes Ha111sl Der 
Ausschuß für: Rechts- und Verfassungsfra:gen hat 
sich in seiner 84. Sitzung vom 24. April 1952 mit 
dem Schreilben des Verfassungsgerichtshofs betref-

., fend Antrag des Amtsger.ichtsrats Dr. Krexa, Rich- · 
ter beim Amtsgericht Riedenburg, auf Feststellung 
der Verfassungsmäßigkeit des Artikels 69 Absatz 1 
Ziffer 1 des Forstgesetzes befaßt. Eis wurde fest
gestellt, daß sich der Antra:g gegen die Bestimmung 
des· Forstgesetzes richte, wonach der Ehemann für 
einen von seiner Frau begangenen Forstfrevel zivil
rechtlich verantwortlich igemacht werden könne. Im 
Hiniblick auf das Grundgesetz, das die Gleichberech
tigung von Mann und Frau statuiere, habe der 
Richter die Anwendung dieser Bestimmung für 
nicht mehr vertretbar gehalten und den Antrag ge
stellt, es m,öge vor dem Verfassungsgericht die 
Frage geklärt werden, inwieweit durch das Grund
gesetz das alte Forstgesetz in den einschlägigen Be
stimmungen des Artikels 69 Alb.satz 1 iri seiner 
Rechtswirksamtkeit beeinträchti!gt worden sei. 

Berichterstatter und Mitberichterstatter haben 
empfO'hlen, dem Verfahren nicht 1beizutreten, da 

der Landtag an der Schaffung des Gesetzes nicht 
betefügt war. 

Ich bitte das Hohe Haus, in diesem Sinne zu be
schließen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Wortmeldungen lie
gen nicht vor. Wir kommen zur Abstimmung. Wer 
dem Ausschußvorschfag zustimmt, wolle sich vom 
Platz eriheben. - Ich stelle fest, daß im Sinne .des 
.husschußvorschlages einstimmig •beschlo.ssen wor-

. den d:st, dem V.erfahren nicht beizutreten. 

Ich rufe nunmehr auf Ziffer 3ib der Tagesordnung: 

Schreiben des Verfassungsgerichtshofs zum An
trag des Zahnärztlichen Bezirksvereins Ober
pfalz/Niederbayern auf Feststellung der Ver
fassungswfdrigkeit des § 7 der Wahlordnung 
für die:. Wahl der Mitglieder in den Organen 
der Kassen.ärztlichen Vereinigung Bayerns. 

Zur ißerichterstattung ü.iber die Verhandfüngen des 
Ausschusses für Rechts- und Verfassungsfragen 
(Beilage 2594) erteile iclh das Wort dem Herrn Ab
geordneten Simmel. 

Simmel ~BHE), ,Berdchterstatter: Hohes Haus, 
meine ·Damen und Herren! In der 84. Sitzung des 
Rechts- und Verfassungsausschusses vom 24. April 
dieses Ja!hres fag eine Verfassungsbeschwerde des 

' Zaihnärztliche:h Bezirksvereins Oberpfalz/Nieder
bayern vor. Berichterstatter war meine Wenigkeit, 
Mitb~.richterstatter Herr Kollege Dr. Raß. 

Der Sachverhalt ist folgender. Die Kassenärzfüche 
Vereinigung Bayerns hat in der Vertreterversamm
lung ivom lL November 1951 eine Wahlordnung be
schlosseJ. Die Ziffer? dieserWah1or.dnung bestimmt: 

Zum Vorsitzenden in der Vertreterversamm
lung und zum Vonsitzenden im Landesvorstand 
kann nur gewählt werden, wer vom Gesetz zur 
-Befreiung von Nationalsozialismus und Mili
tarismus nicht betroffen ·oder r·echtskräftig ent
lastet ist. 

Die Verfassungsbeschwerde macht zu ihrer Begrün
dung gelten.d, diese Bestimmung verletze den 
Gleich!heitsgrundsatz des Artikels 118 der baye
rischen Verfassung, und diese Verletzung werde 
auch nicht gedeckt durch Artikel 184 der bayeri
schen Verfassung, in dem bestimmt ist, daß die 
Gülttgkeit von Gesetzen, die gegen Nationalsozia
lismus und Militatd:smus gerichtet sind ·oder ihre 
Folgen ·beseitigen wollen, durch diese Verfassung 
nicht berührt oder ibeschrä'.lllkt werden. Die Be
schwerdefüiihrer machen geltend, dieser Artikel 184 
habe nur rz:eitliche Geltung gehabt und sei inzwi
schen unwir.ksam geworden. Außerdem sei dieser 
Artikel 184 durch das Abschlußgesetz außer Kraft 
gesetzt worden. · · 

>Der B e r i c h t 1e r s t a t t ·e r !hielt demgegen
über die Verfassungsbeschwerde für unbegründet. 
Die Wahlordnung gehe zurück auf das Gesetz' vom 
30. September 1949 über die Wahl von Mitgliedern 
in die Organe der Kassenärzblichen Vereinigung 
Bayerns. In diesem Gesetz frnde sich die gleiche 
Bestimmung wie in der Wahlol'ldnung. Lefatere habe 
da•her diese gesetzliche Bestimmung nur über-
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nehmen können. Das Gesetz vom 30. September 
1949 sei bereits durch eine Entscheidung des Ver
fassungsgerichtshofs vom 20. J1uli 1951 für gültig 
erklärt worden, und der Verfassungsgerichtshof 
habe -in seiner Entscheidung auch ·bereits zum Aus
druck gebracht, daß diese Bestimmung durch Ar
tikel 184 der :bayerfachen Verfassung gedeckt sei. 

Der Mitberichterstatter und der Ausschuß ha•ben 
sich der Auffassung des 1Berichterstatters ange
schlossen und einsüimmig folgenden Beschluß ge
faßt: . 

„ner Landtag ·beteiligt sich nicht an dem Ver
fahren, da der Bayerische Verfassungsgerichtshof 
Jn seiner Entscheidung vom 20. Juli 1951 das Gesetz 
vom 30. September 1949, das der angefochtenen Be
stimmung zugrunde liegt, für giülttg und durch Ar
tikel 184 der bayer.ischen Verfassung gedeckt er
klärt hat." 

Ich empfehle dem Hohen Hause, sich diesem Be
schluß anzuschließen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Wer diesem Be
schluß beitritt, wolle sich vom PlatZ erheben. -
Ich stelle fest, daß der Ausschußvorschlag vom 
Plenum einstimmig zum Beschluß erhoben wurde. 

Ich rufe auf Ziffer 3 c der Tagesordnung: 

Antrag des Rechtsanwalts Dr.Jacoby, München, 
auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit der 
§§. 2 und 3 Absatz 1 der ersten Verordnung zur 
Durchfühmng des Entschädigungsgesetzes vom 
26. !--J"ovember 1949 (GVBI. S. 287), sovveit diese 
eine Einschränkung des Gesetzes zur Wieder
gutmachung nationalsozialistischen Unrechts 
vom 12. August 1949 beinhalten (Beilage 2596). 

Ich erteile das Wort dem .Berichterstatter, Herrn 
Abgeordneten von Knoeringen. 

von Knoeringen (SPD), Berichterstatter: Hohes 
Haus! Der soeben vom Herrn Präsidenten verlesene 
Antrag beschäftigte den Rechts- und Verfassungs
auschuß in seiner Sitzung vom 25. April 19.52. Dort 
wurde ohne Debatte folgender Antrag· einstimmig 
angenommen: 

„Die Verfassungsibeschwerde richtet sich gegen 
eine von der bayerischen Staatsregierung erlassene 
Verordnung, die ohne Mitwirkung des Landtags 
zustande kam. Der Landtag ist daher von der Be
schwerde nicht betroffen. Er beteiligt sich nicht an 
dem Verfahren." 

Ich bitte Sie, sich diesem Beschluß anzuschließen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Wer diesem Vor
schlag beitritt, wolle sich vom Platz erheben. - Ich 
stelle fest, daß das Hohe Haus den Vorschlag des 
Ausschusses für Rechts- und Verfassungsfragen 
einstimmig gebilligt hat. 

Ich rufe auf Ziffer 3 d: 

Antrag des Dr. Franz Luber in München auf 
Feststellung der Verfassungswidrigkeit der Be
kanntmachung des bayerischen Staatsministe
riums der Finanzen BA Nr. 7077/I 1093 vom 

27. September 1948 und BA Nr. 8903 I 1093 
vom 5. Januar 1949 sowie der Richtlinien des 
Reichskommissars für das Kreditwesen über 
die Erhebung und Berechnung der Über
ziehungsprovisionen vom 14. Januar 1937. 

Ich erteile das Wort dem Berichterstatter, Herrn 
Abgeordneten Dr. Sturm. 

Dr. Sturm (BP), Berichterstatter: Herr Präsident, 
meine Damen und Herren! In seiner 85. Sitzung 
am 25. April 1952 befaßte sich der Rechts- und Ver
fassungsausschuß mit dem vom Herrn Präsidenten 
soeben bekanntgegebenen Antrag des Herrn 
Dr. Franz Luber in München. 

Berichterstatter war ich für den erkrankten Kol
legen Dr. Zdralek. Der Antragsteller hielt die fest
gesetzten Soll-Zinssätze von derzeit 81/2 Prozent 
und eine Kreditprovision von 2 Prozent, die im 
Falle einer Kreditüberziehung als Überziehungs
provision mit 41

/2 Prozent berechnet werde, als in 
einem auffälligen Mißverhältnis zu dem Ver
mögensvorteil stehend, der dem Kreditnehmer ge
währt werde. Der Antragsteller war der Ansicht, 
daß die beiden angefochtenen Verordnungen gegen 
Artikel 151, Absatz 2 Satz 4· der bayerischen Ver
fassung verstoße. 

Der Ausschuß beschloß einstimmig folgenden An-
trag: 

Der Landtag beteiligt sich nicht an dem Verfah
ren, da die angefochtenen Bekanntmach:ungen 
ohne Mitwirkung des Landtags zustande kamen. 

Ich empfehle dem Hqhen Hause, sich diesem Vo
tum anzuschließen. 

·Präsident Dr. Hundhammer: Wer diesem Votum 
beitritt, wolle Platz behalten. - Ich bitte um die 
Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? - Der Aus
schußvorschlag ist einstimmig · zum Beschluß er
hoben. 

Ich rufe auf die Ziffer 3 e der Tagesordnung: 

Schreiben des Verfassungsgerichtshofs zum An
trag des Dr. Franz Schneider, Ansbach, auf 
Feststellung der Verfassungswidrigkeit der 
Rechtsanwaltsordnung vom 6. 11. 1946. 

Ich erteile das Wort dem Berichterstatter, Herrn 
Dr. Fischer. 

Dr. Fischer (CSU), Berichterstatter: Herr Präsi
dent, meihe Damen und Herren! Die vorliegende 
Verfassungsbeschwerde wurde in der 83. Sitzung 
des Rechts- und Verfassungsausschu_sses am 
22. April 1952 behandelt. Berichterstatter war ich, 
Mitberichterstatter Herr Dr .. Raß. Ich und der Mit
berichterstatter führten aus: Die Verfassungsbe
schwerde richtet sich gegen die bayerische Rechts
anwaltsordnung vom Jahre 1946, sie bemängelt 
insbesondere die Bestimmungen über die Zwangs
mitgliedschaft, die Ehrengerichtsbarkeit und die • 
Befugnis zum Ausspruch eines Vertretungsverbotes. 
Die Verfassungsbeschwerde beantragt insoweit, daß 
diese Bestimmungen für verfassungswidrig und 
nichtig eriklärt weDden soHen. 'Sie !beantragt wei
ter, daß alle auf Grund der Rechtsanwaltsord-
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nung von 1946 ergangenen ehrengerichtltchen Ent
scheidungen für nichtig und verfassungswidrig er
klärt werden. Die Beschwerde stützt sich auf den 
Grundsatz der Gleichheit aller vor dem Gesetz und 
sie bemängelt besonders, daß der Begriff der „Stan.:. 
deswidrigkeit" bei Standesvergehen durch Rechts
anwälte zu dehnbar und 1zu· wenig kompakt ge
faßt sei. Der Verfassungsgerichtshof ihat, so wurde 
von den beiden Berichterstattern weiter betont, 
gerade im Urteil vom 10. März 1951 sich mit der 
Materie befaßt und entschieden, daß die Rechts
anwaltsordnung von 1946 nicht gegen die Verfas
sung verstoße. 

Es wurde dann einstimmig folgender Beschluß 
gefaßt: 

I. Der Landtag beteiligt sich an dem Ver-· 
fahren. 

II. Die Verfassungsbeschwerde ist als unbe-
gründet zurückzqweisen. ~, 

III. Als Bevollmächtigter des Landtags wird 
Abgeordneter Dr. Fischer bestimmt. 

VI. Auf ·mündliche Verhandlung wird ver
zichtet. 

Ich bitte Sie, diesem Beschluß beizutreten:. 

Präsident Dr. Rundhammer: Eine Wortmeldung 
liegt nicht vol'. Wir kommen zur Abstimmung. W.er 
dem Vorschlag des Ausschusses beitritt, wolle Platz 
beh~lten. - Ich bitte um die Gegenprobe. - Stimm
enthaltungen? - Der Ausschußvorschlag ist ein-
stimmig gebilligt. · 

!eh rufe auf die Ziffer 3 f der Tagesordnung: 

Schreiben des Verfassungsgerichtshofs zum 
Antrag der Stadtgemeinde Kempten auf Fest- · 
stellung der Verfassungswidrigkeit der §§ 1 
Nr. 1 Absatz II und Nr. 2 Artikel 1 a mit 1 d 
und 2 Absatz 1 Satz 2 des Dritten Gesetzes zur 
Änderung des Gesetzes über den Finanzaus
gleich zwischen Staat, Gemeinden und Ge-. 
meindeverbänden vom 16. 10. 1951 (Beilage 
2600). 

Ich erteile das Wort dem Berichterstatter, Herrn 
c Abgeordneten Dr. Schönecker. 

Dr. Schönecker (BP), Berichterstatter: Herr Präsi
dent, meine Damen und Herren! Die Stadt Kemp
ten hat am 12. Februar 1952, vertreten d;v.rch ihren 
Oberbürgermeister Dr. Volkhardt, eine Verfassungs
beschwerde eingereicht mit dem Antrag, zu er
kennen: 

Mit Wirkung vom 1. April 1951 werden für 
nichtig erklärt fölgende Bestimmungen des 
Dritten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 
über den Finanzausgleich zwischen Staat, Ge
meinden und Gemeindeverbänden .vom 16. Ok
tober 1951: §§ 1 Nr. 1 Absatz 2 und Nr. 2 Art. 1 a 
mit 1 d ünd § 2 Aibsatz 1 1S1a1Jz 2. 

Der Rechts- und Verfassungsausschuß hat sich 
mit dieser Verfassungsbeschwerde in seiner Sitzung 
von+ 22. April 1952 befaßt. Der Berichterstatter gab 
den Sachverhalt bekannt und empfahl dem Aus-

schuß, sich im wesentlichen die Stellungnahme des 
Finanzministeriums, die sehr eingehend war, zu 
eigen zu. machen, dem Verfahren beizutreten und -
die Verfassungsbeschwerde als unbegründet zu
rückzuweisen. Der Mitberichterstatter schloß sich 
diesem Antrag an. Ein Regierungsvertreter wies 
noch darauf hin, daß vor einiger Zeit eine gleich.., 
artige Verfassungsbeschwerde der Stadt Augsburg 
behandelt wurde, weshalb ein weiteres Eingehen 
nicht notwendig sei. 

Der Ausschuß beschloß daraufhin einstimmig: 

1. Der Landtag beteiligt sich an dem Verfahren. 

2. Die Verfassungsbeschwerde ist als unbe
gründet zurückzuweisen. 

3. Als Bevollmächtigter des Landtags wird Ab
geordneter Dr. Schönecker bestimmt. 

4. Auf mündliche Verhandlung wird verzichtet. 

Ich empfehle dem Hohen Hause, diesen Antrag 
zum Beschluß zu erheben. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
erfolgt nicht. Wir kommen zur Abstimmung. Wer 
dem Ausschußvorschlag zustimmt, wolle Platz be
halten. - Stimmenthaltungen? - Der Ausschuß
vorschlag ist gegen 4 Stimmen bei '3 Stimmenthal
tungen zum Beschluß erhoben. 

Ich rufe auf die Ziffer 3 g der Tagesordnung: 

Antrag des Grafen zu Castell-Rüdenhausen, 
Marktheidenfeld, auf Feststellung der Verfas
sungswidrigkeit der §§ 5 Nr. 4 und 21 a der 
Rechtsanwaltsordnung vom 6. Ü. 1946 - Bei
lage;; 2602. 

Ich erteile das Wort dem Berichterstatter, Herrn. 
Abgeordneten Dr. von Prittwitz und Gaffron. 

Dr~ von Prittwitz und Gaffron (CSU), Bericht
erstatter: Meine Damen und Herren! Per Antrag 
des Rechtsanwalts Grafen Castell-Rüdenhausen 
vom 27. Februar dieses Jahres wurde in der 83. Sit
zung des Rechts- und Verfassungsausschusses be-:
handelt.· Er bezweckt die Feststellung der Verfas
sungswidrigkeit der §§ 5 Nr. 4 und 21 a der Rechts
anwaltsordnung von 1946. 

Nach § 5 der genannten Ordnung muß di~ Zu
lassung versagt werden, wenn der Antragsteller 

· neben der Anwaltschaft ein öffentliches Amt be
kleidet oder eine Beschäftigung betreibt, die nach 
Gutachten des Vorstands der Rechtsanwaltskam
mer die Unabhängigkeit der anwaltschaftlichen Be
rufsausübung beeinträchtigt. Als solche gilt insbe
sondere jede Anstellung oder Tätigkeit, welche 
hauptberuflich ist oder die Arbeitskraft des Antrag
stellers überwiegend in Ansp;ruch nimmt. 

§ 21 a besagt, daß, wenn der Anwalt nach er
folgter Zulassung ein solches Amt oder eine solche 
Beschäftigung übernimmt oder betreibt, für die 
Dauer dieses Zustandes eine Ausübung der an
waltschaftlichen Berufstätigkeit und die Führung 
des Anwaltstitels unzulässig ist. · 

Der Antragsteller sieht in diesen .Bestimmungen 
im Hinblick auf Artikel 19 der Gemeindeordnung. 
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und Artikel 27 · und 28 des Gemeindewahlgesetzes 
und im Hinblick auf die entsprechenden Bestim
mungen der Landkreisordnung und des Landkreis
wahlgesetzes eine Verletzung d~r verfassungsrecht
lichen Grundreehte nach Art. 98 und 118 der Ver
fassung. 

Die Begründung der Verfassungsbeschwerde geht 
fehl. Die angezogenen Bestimmungen machen es 
dem Anwalt keineswegs unmöglich, ein öffentliches 
Amt zu übernehmen, sondern bezwecken lediglich, 
eine Pflichtenkollision zu vermeiden. Unrichtig ist 
die Behauptung des Antragstellers, daß die Ge
meindeordnung den Anwalt zur Übernahme eines 
gemeindlichen Ehrenamtes zwingen könne. Ar
tikel 19 der Gemeindeordnung läßt ausdrücklich 
wichtige - darunter berufliche - Ablehnungs
gründe gelten. 

Im übrigen ist die RechtsanwaltsordnJ~g am 
1. Dezember 1946 erlassen worden, also - wenn 
auch nur einen Tag - vor Inkrafttreten der baye
rischen Verfassung. Schon aus diesem Grunde 
empfahl der Berichterstatter, daß der Landtag sich 
als nicht beteiligt bezeichnen möge. 

In diesem Sinne hat der Rechts- und Verfas
:sungsausschuß einstimmig beschlossen. Ich empfehle 
,dem Hohen Hause, ein Gleiches zu tun. 

Präsident Dr. Hundhammer: Sie haben den Vor
schlag des Ausschusses vernommen. Wer ihm zu
stimmt, wolle Platz behalten. - Stimmenthaltun
gen? - Der Ausschußvorschlag ist einstimmig zum 
Beschluß erhoben. 

Ich rufe auf die. Ziffer 3 h der Tagesordnung: 

Antrag des Landesvorsitzenden der Parteifreien 
Wählerschaft in Bayern, Dr.Keller in München, 
auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit der 
Artikel 19 Absatz 1 und 24 Absatz 4 .des Ge
meindewahlgesetzes vom 16. Februar 1952 so
wie der §§ 32 Absatz 1 Satz 3 und 56 Absatz 4 
der Gemeindewahlordnung vom 16. Februar 
1952 (Beilage 2603). 

Ich erteile das Wort dem Berichterstatter, Herrn 
Abgeordneten Dr. Fischer. 

Dr. Fischer (CSU), Berichterstatter: Herr Präsi
dent, meine· Damen und Herren! Der Rechts- und 
Verfassungsausschuß ·behandelte in seiner Sitzung 
vom 22. April 1952 die Popularklage des Landes
vorsitzenden der Parteifreien Wählerschaft in 
Bayern, Dr. Keller, die sich gegen einige Bestim
mungen des Gerrieindewahlgesetzes und der Ge
meindewahlordnung richtet, und zwar gegen die 
Bestimmungen, die zwischen Parteien und Wähler
gruppen unterscheiden. Herr Dr. Keller - so wurde 
in der Sitzung von mir als· Berichterstatter und 
:Herrn Kollegen Dr. Raß als Mitberichterstatter aus
_geführt - erklärt, es sei unrecht, daß hier ein Un
terschied gemacht werde, insbesondere sei· es un
erfindlich, warum für Wahlvorschläge von P,arteien 

·weniger Unterschriften als für solche von Wähler..; 
_gruppen verlan,gt werden. Eine weitere Verschlech-

terung der Position der Wählergvuppen trete da
durch ein, daß die Bewerber für Wahlvor-schfäge 
von Wählergruppen selber diese Wahlvorschläge 
nicht unterschreiben dürften. In der Popular·klage 
wird ausgeführt, daß durch diese Unterscheidung. 
das Prinzip der Gleichheit, die durch die Verfassung 
gewährt werde, verletzt sei. Es gebe Parteien, die 
durchaus l.okalen Charakter hätten, und Wähler
gruppen, die, wie die Freie Wählerschaft, in ihrer 
Bedeutung über viele Parteien hinausgehen. In der 
Sitzung _des Rechts- und Verfassungsausschusses 
wurde darauf hingewiesen, daß zwischen Parteien, 
deren Bedeutung und Organisation durchaus fest
stellbar und bekannt sei, und Wählergruppen, die 
vielleicht sogar zum ersten Mal aus Anlaß einer 
Wahl auftreten, ein erheblicher Unterschied be
stehe, und deshalb diese Unterscheidung im Ge
meindewahlgesetz und in der Gemeindewahlord
nung getroffen werden mußte. 

Die Popularklage richtet sich weiter auch gegen 
die Bestimmu_ngen bezüglich der 5-Prozent-Klausel. 
Insoweit ist die Klage bereits durch· den Verfas
sungsgerichtshof entschieden worden. 

Der Rechts- und Verfassungsausschuß kam zu fol~ 
gendem einstimmigem Beschluß: 

1. Der Landtag beteiligt sich am Verfahren. 

2. Die Popularklage ist als unbegründet zurückzu
weisen. 

3. Als Bevollmächtigter des Landtags wird. Abge
ordneter Dr. Fischer bestimmt. 

4. Auf mündliche Verhandlung'wird verzichtet. 

Ich bitte Sie, sich diesem Beschluß anzuschließen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
erfolgt nicht. Wir kommen zur Abstimmung. Wer 
dem Ausschußvorschlag zustimmt, wolle Platz be
halten. Ich bitte um die Gegenprobe. - Stimm
enthaltungen? - Gegen vier Stimmen ist der Aus
schußvorschlag ohne Stimmenthaltung zum Be
schluß erhoben. 

Ich rufe nunmehr auf 

Schreiben des Verfassungsgerichtshofs betref
fend den Antrag des Peter Sedlmaier in Mün
chen auf Feststellung der Verfassungswidrig
keit des Art. 156 Abs. 2, zweiter Halbsatz des 
bayerischen Beamtengesetzes vom 28. 10. 1946 
(Beilage 2604). 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Donsberger. 
Ich erteile ihm das Wort. 

0onsberger (CSU), Berichterstatter: Peter Sedl
maier aus München hat am 21. Februar 1952 eine 
Verfassungsklage beim Bayerischen Verfassungs
gerichtshof eingereicht. Diese Verfassungsklage hat 
'.ec Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichts
-~ is mit Schreiben vom 5. März 1952 an den Herrn 

·:-räsidenten des Bayerischen Landtags•mit dem Er
"'.:.chen herübergegeben,,, der Bayerische Landtag 
.-Jlle zu der Verfassungsklage Stellung nehmen. 

Der Rechts- und Verfassungsausschuß, dem diese 
Verfassungsklage zugeteilt worden ist, hat sich in 
seiner 83. Sitzung mit ihr befaßt. Berichterstatter 
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war meine Wenigkeit, Mitberichterstatter Herr Kol
lege Prandl. 

Der B e richte r statte r führte aus, der Klä
ger sehe darin eine Verletzung des Gleichheitspri:b.
zips, daß nacli Artikel 156 des Bayeris·chen Be'- ' 
amtengesetzes für eine Beamtin, die wegen Verhei
ratung mit einem Beamten ausscheidet, die sonst 
vorgeschriebene Nachentrichtung von Beiträgen 
zur Rentenversicherung nicht geleistet werde. Da 
das Bayerische Beamtengesetz am 28. Oktbber 1946; 
also nicht vom Landtag, erlasse:ii. worden sei, be:
antragte er zu beschließen: 

Der L8;ndtag beteiligt sich an dem Streitver
fahren vor dem. Verfassungsgericlitshof nicht. 

Der M i t b e r i c h t e r s t a t t e · r schloß sich die
sem Antrag an. 

Der Beschluß des Rechts- und Verfassungsaus
schusses entsprach dem Antrag des Berichterstat
ters. Ich bitte das Hohe Haus, ebenso zu beschließen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
erfolgt nicht. Wir kommen zur Abstimmung. Wer 
dem vom Berichterstatter wiedergegebenen Aus
schußvorschlag die Zustimmung erteilt; wolle Platz 
behalten. - Ich bitte um die Gegenprobe.~ Stimm
enthaltungen? - Der Ausschußvorschlag ist ein
stimmig zum Beschluß erho.ben; 

Ich rufe auf die Ziffer 3 k der Tagesordnung: 

Antrag des RA Hans Fries, Nürnberg, auf Fest
stellung der Verfassungswidrigkeit des Arti
kels 184 der bayerischen Verfassung sowie des 
Artikels 52 des Gesetzes zur Befreiung von Na
tionalsozialismus und Militarismus vom 5. 3. 
1946. 

Das Wort zur Berichterstattung über die Verhand
lungen des Rechts- und Verfassungsausschusses 
(Beilage 2605) erteile ich dem Herrn Abgeordneten 
von Knoeringen. 

von Knoeringen (SPD), Berichterstatter: Hohe~ 
Haus! .Der Rechts- und Verfassungsausschuß hat 
sich in seiner 83. Sitzung mit dem soeben vom 
Herrn Präsidenten genannten Antrag des Rechts
anwalts Hans Fries in Nürnberg befaßt und sich 
nach einer kurzen Beratung zu folgender Auffas
.sung bekannt: 

Der Ausschuß für Rechts- un:d Verfassungs
fragen schließt sich der in der gleichen Sache 
ergangenen Stellungnahme des Bayerischen Se- .• 
nats vom 18. April 1952 an, wonach eine Ver
fassungswiddgkeit in den angefochtenen Be
stimmungen des Artikels 184 nicht '.erblickt wer
den kann. Der Verfa.ssungsgerichtshof ist nicht 
berufen, über den Zeitpunkt der Aufhebung 
des Artikels 184 zu entscheiden. Die Formen 
der Änderung der Verfassung sind durch die 
Verfassung selbst genau vorgezeichnet. Dazu 
bedarf es· vor allem einer Entscheidung durch 
das Volk. 

Da die Änderung des Artikels 184 efoe rein 
politische Entscheidung ist, ein Antrag auf Ver-

fassungsänderung jedoch nicht vorliegt, hält 
der Ausschuß eine weitere Erörterung der An
gelegenheit nicht für notwendig. 

Der Ausschuß hat daher bei e-iner Stimmenthal
tung beschlossen: 

I. Der La:qdtag beteiligt sich an dem Ver
fahren. 

II. Die Verfassungsbeschwerde ist· als unbe-. 
gründet zurückzuweisen. 

III. Als Bevollmächtigter des Landtags wird 
Abgeordneter von Knoeringen bestimmt. 

Ich bitte Sie, sich diesem Beschluß anzuschließen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es liegt keine Wort
meldung vor. Wir stimmen ab. Wer dem Ausschuß
vorschlag, den der Herr Berichterstatter wiederge
geben hat, die Zustimmung erteilt, wolle Platz be-. 
halten. -.Ich bitte um die Gegenprobe. - Stimm
enthaltungen? - Der Ausschußvorschlag ist gegen 
vier Stimmen zum Beschluß erhoben. 

Ich rufe auf die Ziffer 3 1 der Tagesor~nung: 

Antrag des Abgeordneten Haußleiter und fünf 
weiterer Antragsteller auf Feststellung der Ver
fassungswidrigkeit des Artikels 5 Absatz 2 des 
Gemeindew'ahlgesetzes vom 16. 2. 1952, des Ar
tikels 3 Nr. 2 des Landkreiswahlgesetzes vom 
16. 2. 1952 und des Artikels 31 Absatz 2 der 
Landkreisordnung vom 16. 2. 1952. 

• Über die Verhandlungen im Rechts- und Verfas
sungsausschuß (Beilage 2606) berichtet der Herr 
Abgeordnete Dr. F~scher. 

Dr. Fischer (CSU), Berichterstatter: Herr Präsi
dent, meine Damen und Herren! Der Rechts- und 
Verfassungsausschuß befaßte sich auch mit der Ver
fassungsklage des Herrn Albgeordneten Hauß
leiter und der weiteren Damen und Herren der 
Deutschen Gemeinschaft. iDie. Y.erfassungsklage 
richtet sich letzten Endes - so wur.de in der Sitzung 
des Rechts- und Verfassungsausschusses von mir als 
Berichterstatter und auch vom Mitberichterstatter 
ausgeführt - gegen die Gültigkeit des Artikels 184 
der bayerischen Verfassung. Die Klage bemän
gelt die Bestimmungen des Gemeindewahlgesetzes 
und des Landkreiswahlgesetzes insoweit, als Per
sonen, die früher bestimmte nationalsozialistische 
Funktionen ausübten, nicht wählbar sind-. Über. die 
Frage, ob der Artikel 184 der bayerischen Verfas
sung noch Geltung habe, wurde in einem vorher
gehenden Verfahren bereits gesprochen. Es ist auch 
zweifelhaft, ob der Verfassungsgerichtshof dazu be
.rufen ist, zu prüfen, ob die politische Situation so 
weit gefestigt ist, daß der Artikel 1.84 der bayeri
schen Verfassung nicht mehr aufrechterhalten wer
den' kann. 

Dä.e Verfassungsklage ibezweifelt weiter die Gül
tigkeit des A!bsatzes 2 rdes Artifuels 31 rder Land
kreisordnung und sagt, die Bestimmungen, wonach 
fiir Landräte gewisse Voraussetzungen gegeben sein 
müssen, sei verfassungswidrig. Hierbei kam der 
Rechts- und Verfassungsausschuß - in Überein
stimmung mit dem Senat - zu der Entscheidung, 
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daß man vielleicht über die Zweckmäßigkeit der in 
der genannten Bestimmung festgelegten Voraus
setzungen im Zweifel sein könne, daß aber an ihrer 
Verfassungsmäßigkeit kein Zweifel bestehe. Der 
Landtag ist berechtigt - so wurde erklärt-, solche 
Voraussetzungen aufzustellen, und der Verfassungs
gerichtshof kann nur im Wege der Normenkontrolle 
darüber entscheiden, ob etwa Ermessensfragen will
kürlich behandelt worden seien. 

Einstimmig faßte dann der Rechts- und Verfas
sungsausschuß folgenden Beschluß: 

I. Der Landtag beteiligt sich an dem Ver
fahren. 

II. Dte Verfassungsklage ist als unbegründet 
zurückzU1Weisen. 

III. Als Bevollmächtigter des Landtags wird 
Abgeordneter Dr. Fischer bestimmt. 

IV. Auf mündliChe Verhandlung wird verzich
tet. 

Ich bitte Sie, diesem Beschluß beizutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: :zum Wort ist ge
mel!det der Herr Abgeordnete Haußleiter. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Haußleiter {fraktionslos): Hoihes Haus, meine Da
men und Herren! il3ei den von uns angezweifelten 
Bestimmungen des Gemeindewahlgesetzes und der 
Landkreisordnung •handelt ·es sich um Bestimmun
gen, die hier im Hause bereits Gegenstand lebhaf
tester Auseinandersetzungen gewesen sind. 

Es geiht erstens um die Fr·a.ge, ob man Mitläufer, 
die durch die Spruchikammer zu Mitläufern erklärt 
worden sind, dann, wenn sie bestimmten Gruppen 
angehört haben, kollektiv wiederum ihres passiven 
Wahlrechts berauben kann. Wir behaupten, daß das 
nicht möglich ist. Es erweist sich, daß . man sich 
daibei ·auch nicht auf :den Artikel 184 der bayeri
schen Verfassung 1beziehen kann. Der Artikel 184 
der Verfassung enthält eine Übergangsmaßnahme. 
Man kann .aber nicht so verfaihren, daß man ihn 
heute in größerem Umfang anwendet und Ver
schlechterungen in· dieser Übergangsmaßnaihme 
ge.genüJber den Verlhältnissen der Zeit vor ·drei oder 
vier Jahren herbei.führt. E1ffeküv haben wir auf 
Grund der Besch1üsse, die der Landtag in diesem 
Punkt gefaßt hat, die Lage, daß Leute, die bisher 
Bürgermeister gewesen sind, heute nicht mehr 
Dorflbürgermeister sein können. Für diesen Fall ist 
der Artikel 184 nicht gedacht; er ist als Üibergangs
maßnahme 'bis zur Schaffung vMl.ig ausgeglichener 
Verhältnisse gedacht, er ist alber niemals dazu be:
stimmt gewesen, Menschen, die bereits wieder ge
wisse bürgerliche Rechte in der Demoikratie hatten 
und sich ·bei deren Ausübung bewährt haben, pfötz
lich schlechter zu stellen. Hierdurch wird der Arti
kel 184 zu politischen Auseinandersetzungen miß
braucht, für die er nicht .gedacht ist. 

Ich behaupte also, daß hier durch das Haus ein 
verfassungswidriger Beschluß gefaßt worden ist 
und daß hier unserer Ansicht nach eine Änderung 
herbeizuführen ist. 

Ganz besonders aber geht es uns um die Wahl 
der Landräte. Dabei lhat sich gezeigt, daß die ge-· 
troffene ·Bestimmung in der 'l'at auch in der Praxis 
zu unerträglichen Vemältnissen ifülhrt. Wer weiß, 
welche Ver·bitterung ·es draußen herivorgerufen hat, 
daß ~um Beispiel Heimkehrer nicht als Landräte 
wä1Mbar sind, der sieht, daß hier eine Einschrän
kung der 1bürgerlichen Rechte nach Kategorien er
folgt ist, nach denen diese auf Grund unserer Ver
fassung nicht eingeschränkt werden dürfen. 

Darillber ·hinaus ist auch die Auslegung des Ge
setzes nicht geklärt gewesen. Es hat Grenzfälle 
gegeben, die olhne Zweifel 1zu einer Beunruhigung 
der ·Bevölkerung geführt ha1ben und keineswegs 
das demoikratische Gefühl im Volke stärkten. Es ist 
der Eindruck eines politischen Zwei1klassenstaates 
geschaffen wor·den, d:er nicht zur il3e:mhigung der 
Bevölkerung beitrug. Aus diesem Grunde darf ich 
Sie ·bitten, ·dein Antrag des Ausschusses nicht bei
zutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine weitere Wort
meldung liegt nicht vor. Wir kommen zur Abstim
mung. Wer dem AiusschußvorscMaig die Zustim
mung erteilt, wol'le Platz behalten. - Ich bitte um 
die Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? - Gegen 
21 Stimmen ist der Ausschußvorischlag mit Mehr
heit zum Beschluß er.hoben. 

Ich rufe nunmehr auf Ziffer 4 der Tagesordnung: 

Anträge der Abgeordneten Dr. Ankermüller 
und Stock betreffend Verringerung der Mit
glieder der Ausschüsse und Vorschläge für die 
Abänderung der Geschäftsordnung (Beilage 194 7) 
.und Klotz und Lallinger betreffend Änderung 
der . Geschäftsordnung bezüglich der Bericht
erstattung ii.ber die Ausschußverhandlungen 
(Beilage 1948). 

Über die Verhandlungen des Ausschusses für die 
Geschäftsordnung (lßeilage 2277) berichtet der Herr 
Abgeordnete Dr. Raß; ich erteile ihm das Wort. 

• 
Dr. Raß ~BP), ßerichterstatter: Herr Prästdent, 

meine Damen und Herren! Der Ausschuß für die 
Geschäftsordnung hat sich in seiner 15. Sit<zung am 
11. Februar 1952 mit den eiben vom Herrn Präsiden
ten bekanntgege1benen Antr'ägen Dr. Ankermüller 
und Stock und K1otz und Lallinger befaßt. Bericht
erstatter war Dr. Raß, Mitberichterstatter Herr 
Abgeordneter ZilHbil'ler. 

Der B e r i c h t e r s t a t t e r !berichtete über die 
Verhandlungen des vom Ausschuß in seiner Sitzung 
am 10. Januar 1952 eingeset·zten Sieibener-Aus
schusses. Dieser Unterausschuß schlägt vor, die An
träige abzulehnen, weil die Geschäftsordnung bei 
voller Ausschöpfung :ihrer Möglichkeiten völlig 
ausreiche; er verwies da·bei 'besonders auf die Be
stimmungen des § 19 Absatz 1 und 2, die strenger 
gehandihaibt werden könnten. 

Der .M i t b e r i c h t e r s t a t t e r schloß sich dem 
an. 

Die Anträge wurden bei einer Stimmenthaltung 
abgelehnt. Ich bitte das Hohe Haus, diesem Beschluß 
1beizutreten. 
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·Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortme1dung 
hierzu)iegt nicht vor. Wir kommen zur Abstimmung. 
Wer dem Vorschlag des A•usschusses für die Ge
schäftsordnung beitritt, wolle P!latz behalten. -
Stimmenthaltungen? - Gegen eine Anzahl vo.n 
Stimmen ist der Beschluß des Ausschusses für die 
Geschäftsordnung auf Beilage 2277 vom Plenum 
mit Mehrheit angenommen. 

Ich rufe nunmehr aud: Ziffer 5 der Tagesordnung: 

Wahl der Beisitzer zu dei'.i Beschwerdeaus
schüssen bei. den Außenstellen des Ll:\ndes
amtes für Soforthilfe. 

, Die Vorschläge liegen fünen in der Beilage 2529 
vor, ebenso das Begleitschreiben des Herrn Mini
sterpräsidenten. Da•zu liegt ein Schreiben der Frak
tion der SPD vor, da:s Sie in Ih/en Händen haben;· 
es lautet: 

Wir bitten, ibei der La'n:dtagsdrucksache Bei
lage 2529 auf Seite 3 bei „Schwaben" „a) für 
eine Wiederwahl vorgeschlagen" :folgende Än
derungen vornehmen zu lassen: 

Zu streichen ist: Gesierich ·Oskar, Bi!burg bei 
Augsburg. Grund: verzogen nach Fretburg i. Br. 
An seiner Stelle wird vorgeschlagen: Bruno 
'.Kunert, Langwe~d ibei Aug<siburig. · 

Ferner iist zu iberichtigen: Es heißt nicht Bier 
Franz, Augsburg, sondern Fr.anz Beier, Augs
burg,_~os~naustraße 40. 

Zu streichen ist ferner: Ospa1d Hermann, 
Haunstetten, Sommerstraße 1. Dafür zu setzen 
ist: Ospa1d Gustav, Haunstetten, Schulstraße 5. 

Eben wird mir noch eine weitere Änderung von 
der Fratktion der' SPD überreicht. Auf Seite 3 bei 
„Unterfralllken" „a) d:ür eine Wieder·wahl vorge
schlagen" wird für Hermann Kalinke, Wiesenscheid, 
Kreis Gerolzihofen, der gestoriben ist, Karl Maqer, 
D~ttel'bach (Unterfranken) vorgeschlagen. 

Zum Wort hat sich der Herr A.tbgeordnete Klammt 
gemeldet; ich erteile iilhm das Wort . 

• 
Klammt ~BHE): Herr Präs~dent, meine Damen 

und Herren! Ich bitte elbenfaUs eine Änderung v-0r
:zmnehmen, und 1zwar ibei den Vorschlägen seitens 
der Heimatvertrieibenen auf Seite 2 der Beilage 2529. 
Frau Hildegard Herrmann, Kelheim C 10, hat mich 
heute morge~ geibeten, sie nicht zU wählen, da sie 
wegen Berufsaufnahme fuünftig nicht mehr in der 
Lage ist, dieses Amt auszuüiben. An ihrer Stelle 
schlage ich Herrn Wolfgang K erst an, Landshut, 
Dreifaltigkeitsplatz 8, vor. 

Präsident Dr. Hundhamme1·: Weitere Wortmel
dungen erfolgen nicht. Wir tkommen •zur .A.bstim
mung. Ich· Jasse zunächst über die drei Abände
rungsvorschläge abstimmen, die gemacht worden 
sind. - Ist das Hoihe Haus damit einverstanden, 
daß wir über diese Änderungen zusammen abstim-
men? - Das ist der Fall. · 

Eis liegen drei Abänderungsanträge vor; zwei 
!haibe ich Ihnen verlesen, den dritten hat der Herr 
Albgeordnete Klammt soeiben ibekanntgegeiben. Wer 
der .A!bänderunig der Liste in diesen Punkten zu-

stimmt, wolle sich vom Platz erheiben. - Ich stelle 
fest, daß die Abänderung einstimmig ·gebilligt ist. 

Wir kommen nun zur Abstimmung iüiber die Liste 
auf Beilage 2529 mit den eben beschlossenen drei 
Änderungen. Wer der Liste in dieser Form die Zu
stimmung erteilt, wolle sich vom Platz erheben. ---, 
Ich stelle fest, daß die Liste in dieser Form vom 
Hohen Haus einstimmig gebilligt ist. 

Nun würde z.ur Behandlung .anstehen die Ziffer 6 
der Tagesordnu!llg, eine In t e r p e 11 a t i o n der 
Abgeordneten Dr. Baumgartner und Fraktion und 
Bezold und Fraktion ~Beilage 2566). Die Herren 
In~erpellanten h.a'ben gelbeten, die Interpellation 
erst morgen früh als ersten P1un1kt !ZU lbeihandeln, 
weil die Behandlung infolge anderweitiger Fest
legung des in Aussicht genommenen Begründers 
der Interpellation iheute nicht möglich sei. 

Zi<ffer 7 der Tagesordnung; die A u s s p r a c h e 
Üiber die H au s !h a 1 t s r e d e des Herrn Finanz
ministers, werden wir zweckmäßigerweise heute 
nicht mehr ;in Angriff nehmen, weil sie sonst nach
her unterbrochen werden müßte, sondern ich werde 
sie morgen im Anschluß an die Behandlung der 
InterpeUation auf!'lufen, 

Ziffer 8 der Tagesordnung, Vorschlag des Unter
suchungsausschusses ·zur Prüfung der Haushalts
überschreitungen beim Ausbau des Residenztiheaters 
(Beilage 2430), soll auf Vorschlag des' Vorsitzenden 
des Untersuchungsausschusses bis zur nächsten 
Sitzungsfolge zurückgestellt werden. Der Ausschuß 
hat nämlich ibeschlossen, dem Hoihen Hause zu dem 
gemäß Beilage 2430 unter'breiteten V-0rschlag eine 
schriftliche ißegründung izu geben. Diese Begrün
dung ist noch nicht fertiggestellt; sie wird a:ber bis 
zum nächsten Vollsitizungstermin ·vorliegen.· - Das 
Hoihe Haus erhe'bt ihiegegen keine Erinnerung; es 
ist so beschlossen. 

Ich rt~fe .auf Ziffer 9 der Tagesordnung: 

Entwurf eines Achten Gesetzes über Sicher
heitsleistungen des Bayerischen Staates (Bei
lage 2418). 

Über die Beratungen des Ausschusses für den 
Staatshaushalt {Beilage 2581) berichtet der Herr 
l\Jbgeordnete Ortloph; ich erteHe füm das Wort. 

Ortloph ·(CSU), Berichterstatter: iHerr Präsident, 
MitgJieder .· des Bayerischen Landtags! Die Bei
lage 2418 lie•gt !ihnen vor. Sie wurde in der 96. Sit
zung des Hausihaltsausschusses behandelt. Bericht
erstatter war Albgeordneter Ortlop!h, Mitiberieht
erstatter Abgeordneter Dr. ECkhardt. 

Der B e r i c ih t e r s t a t t e r machte auf folgendes 
aufmerksam: Während in den §§ 1 mit 4 und 6 eine 
Begrenzung aruf ibestimmte lßeträge vorgesehen ist, 
ist im § 5, der die Kredite an Unternehmen der· 
Filmwirtschaft !betrifft, kein Betrag festgesetzt. 

Ebenso fiel dem M i t b e r i c h t e r s t a t t e r auf, 
daß in § 5 kein Höchstbetrag genannt ist, so daß" 
diese Bestimmung einer besonderen Erläuterung 
durch die Regierungsvertreter bedürfe. · · 

Der V o r sitz e n d e bezog sich auf Artikel 82 
der Verfassung und warf die Frage auf, ob im Ge-
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setz nicht jeweils auch der Betrag genannt werden 
müsse. 

Ministerialdirigent Dr. F r e u d 1 in g begründete 
die Nichtansetzung eines Höchstbetrags in § 5 
damit, daß man nicht wisse, welche Anträge kom
men und welcheBeträge erforderlich werden. Durch 
die Notwendigkeit, den Kreditausschuß anzuhören, 
sei dem Parlament jederzeit eine Überprüfung 
möglich. Er fuhr dann fort, das Finanzministerium 
sei der Auffassung, daß aus Artikel 82 der Verfas
S\mg nicht die Notwendigkeit hergeleitet werden 
könne, einen Höchstbetrag festzulegen. 

Der V o r s i t z e n d e war nach wie vor gegen
teiliger Auffassung und begründete sie mit der Er
klärung, man könne auch dann, wenn es rechtlich 
möglich wäre, aus staats- und finanzpolitischen 
Gründen keine Blankovollmacht erteilen. 

Nach einer ziemlich eingehenden Aussprache 
wurden die Beratungen mn 18 Uhr 30 Minuten ab'." 
gebrochen und am nächsten Morgen wieder auf
genommen. In dieser Sitzung erklärte Ministerial
dirigent Dr. Freud 1 in g, der Herr Finanzmini
ster habe ihm die Weisung gegeben, für den § 5 
einen Höchstbetrag von 10 Millionen vorzuschlagen, 
und zwar für neu zu übernehmende Bürgschaften 
und für Verlängerungen. Die bereits laufenden 
Bürgschaften sollten zweckmäßigerweise nicht in 
den Höchstbetrag aufgenommen werden. 

Der Ausschuß trat dann in die Einzelberatung 
ein. Sämtliche Paragraphen wurden einstimmig 
angenommen. Der Beschluß des Ausschusses liegt, 
Ihnen auf Beilage 2581 vor. Er lautet: 

Zustimmung mit der Maßgabe, daß§ 7 folgende 
Fassung erhält: 

Dieses Gesetz ist dringlich. Es tritt am 1. Mai 
1952 in Kraft; es gilt auch für die bereits er
klärten Bürgschaften i. S. des § 5. Der Gesamt
betrag, für den nach Inkrafttreten dieses Ge
setzes Bürgschaften gemäß § 5 neu übernom
men oder verlängert werden, darf den Betrag 
von 10 Millionen D~Mark nicht übersteigen. 

Da dieser Beschluß, wie bereits erwähnt, einstim
mig gefaßt wurde, bitte ich Sie, ihm beizutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Über die Beratun
gen des Ausschusses für Rechts- und Verfassungs
fragen berichtet der Herr Abgeordnete Dr. Sturm 
entsprechend der Beilage 2607. Ich erteile dem 
Herrn Abgeordneten Dr. Sturm das Wort. 

Dr. Sturm (BP), Berichterstatter: Herr Präsident, 
meine Damen und Herren! Der Rechts- und Verfas
sungsausschuß hat sich in seiner 86. Sitzu,ng am 
29. April 1952 mit dem vorliegenden Entwurf eines 
Achten Gesetzes über ,Sicherheitsleistungen des 
bayerischen Staates befaßt. Der Haushaltsausschuß 

· :hatte folgenden Abänderungsantrag zu § 7 gestellt: 

Dieses Gesetz ist dringlich. Es tritt am 1. Mai 
1952 in Kraft; es gilt a-uch für die bereits er
klärten Bürgschaften i. S. des § 5. Der Gesamt
betrag, für den nach Inkrafttreten dieses Ge- · 

setzes Bürgschaften gemäß § 5 neu übernom
men oder verlängert werden, darf den Betrag 
von 10 Millionen D-Mark nicht übersteigen. 

Berichterstatter war ich, Mitberichterstatter der 
Herr Kollege Dr. Fischer. 

Der Berichterstatter erläuterte an Hand 
der schriftlichen Begründung des Gesetzentwurfs 
Inhalt und Zweck der einzelnen Bestimmungen. 
Die in den§§ 1 und 2 des Entwurfs vorgeschriebene 
Zustimmung des interministeriellen Bürgschafts
ausschusses und die Anhörung des Kredit-Aus
schusses des Landtags entsprechen der in den bis
herigen Ermächtigungsgesetzen vorgesehenen Re
gelung. 

Der Mi t b er i c h t e r s t a t t e r hatte gleichfalls 
rechtlich nichts zu beanstanden. Etwa möglichen 
verfassungsrechtlichen Bedenken habe bereits der 
Haushaltsausschuß durch die Feststellung eines 
Höchstbetrags in § 7 Rechnung getragen. 

Gegen den Gesetzentwurf und gegen den Ab
änderungsantrag wurden im Ausschuß keine recht
lichen Bedenken erhoben. Der Rechts- und Ver
fassungsausschuß hat daraufhin den Gesetzentwurf 
in der Fassung des Abänderungsantrags einstim
mig angenommen. 

Ich empfehle dem Hohen Hause, den Entwurf in 
dieser Fassung anzunehmen. 

Präsident Dr. Himdhammer: Sie haben die beiden 
Berichte vernommen. Ich schlage dem Hause vor, 
die allgemeine und die besondere Erörterung mit
einander zu verbinden und auf die erste Lesung 
unmittelbar die zweite folgen zu lassen. - Es er
hebt sich kein Widerspruch; wir werden so ver
fahren. 

Wir treten in die e r s t e L e .s u n g ein. Ich er
öffne die Aussprache. 

Vom Herrn Abgeordneten Rabenstein und Herrn 
Abgeordneten Elsen liegt ein Antrag vor, der mir 
eben überreicht wurde und deswegen nicht verviel
fältigt werden konnte. Er geht dahin, in § 1 Ab
satz 3 an Stelle von „100 000 DM" im· ersten Satz 
zu setzen „50-000 DM". 

Eine Wortmeldung liegt mir nicht vor. - Die 
Aussprache ist geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Dabei liegt, so
weit ich nicht etwas anderes feststelle, der Wortlaut 
des Gesetzes auf der Beilage 2418 zugrunde. Wir 
stimmen zunächst ab über den Abänderungsantrag 
Rabenstein-Elsen auf Änderung der Fassung des 
§ 1 Absatz 3 in der vorhin bekanntgegebenen Form. 
Wer dieser Abänderung die Zustimmung erteilt, 
wolle sich vom Platz erheben. - Ich bitte um die 
Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? - Die Ab
änderung ist mit einer kleinen Mehrheit angenom
men - aber mit Mehrheit. 

Wir kommen zur Abstimmung über den § 1 in 
der nunmehr vorliegenden Form. Wer dem § 1 im 
ganzen zustimmt, der wolle sich vom Platz erheben. 
- Ich bitte um die Gegenprobe. - Stimmenthal
tungen? - Gegen eine Stimme und bei einer An-
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zahl Stimmenthaltungen aus allen Fraktionen ist 
der § 1 angenommen. 

Ich rufe auf den § 2. Auch hier darf ich auf die 
Verlesung des Paragraphen, der ja ziemlich um
fangreich ist, verzichten und auf den Ihnen vor
liegenden gedruckten Text_ verweisen. Wer dem 
§ 2 in der Fassung der Beilage 2418 zustimmt, wolle 
sich vom Platz' erheben. - Ich bitte um die Gegen
probe. - Stimmenthaltungen? - Bei zwei Stimm
enthaltungen ist § 2 angenommen. 

Ich rufe auf den § 3 und verweise wieder bezüg
lich der Fassung auf die Drucksache. Wer ihm die 
Zustimmung erteilt, wolle sich vom Platz erheben. 
- Ich bitte um die Gegenprobe. - Stimmenthal
tungen? - Gegen eine Stimme und bei einer 
Stimmenthaltung ist § 3 angenommen. 

Ich rufe auf den § 4 urid nehme auf den Ihnen 
vorliegenden Text Bezug. Wer dem § 4 die Zu
stimmung erteilt, wolle sich vom Platz erheben. 
- Ich bitte um die Gegenprobe. - Stimmenthal
tungen? - Gegen eine Stimme und bei einer 
Stimmenthaltung ist der -§ 4 angenominen. 

Ich rufe auf den § 5. Auch hier verweise ich auf 
die 1.Drucksach~. · 

1 

• 

(Zuruf des Abg .. Elsen) 

- Herr Abgeordneter Elsen! 

_ Elsen (CSU): Ich darf auf die Neufassung auf
merksam machen. Durch den Haushaltsausschuß.ist 
der Betrag begrenzt worden. 

Präsident Dr. Hundhammer: Mir liegt hier keine 
Abänderung vor; diese bezieht sich erst auf § 7, 
Herr Abgeordneter. Ich verweise auf die Druck-
sache. · 

Wer dem § 5 in der vorliegenden Fassung zu
stimmt, der wolle sich vom Platz erheben. - Ich 
bitte um die Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? 
- § 5 ist bei einer Stimmenthaltung gegen eine 
Stimme angenommen. 

Ich rufe auf den § 6. Auch hier liegt der Beschluß
fassung der Text der Drucksache zugrunde. Wer 
dem§ 6 die Zustimmung erteilt, der wolle sich vom 
Platz erheben. - Ich bitte um die Gegenprobe. -
Stimmenthaltungen? - § 6 ist bei 2 Stimmenthal
tungen angenommen. 

Ich rufe nunmehr auf § 7. Hier schlagen beide 
Ausschüsse folgende geänderte Fassung vor: 

Dieses Gesetz ist dringlich. Es· tritt am 1. Mai 
1952 in Kraft; es gilt auch für die bereits er
klärten Bürgschaften im Sinne des§ 5. Der Ge
samtbetrag, für den nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes Bürgschaften gemäß § 5 neu über
nommen oder verlängert werden, darf den 
Betrag von 10 Millionen D-Mark nicht über:.. 
steigen. · 

Wer dieser Fassung zustimmt, wolle sich vom Platz 
erheben. - Ich' bitte um die Gegenprobe. - Stimm
enthaltungen? - Ich stelle fest, daß § 7 einstimmig 
in dieser Fassung angenommen ist. · 

Damit ist die erste Lesung beendet. Wir treten 
in die z w e i t e L e s u n g ein. Ich eröffne die Aus
sprache. 

' 
Herr Abgeordneter Dr. Bungartz, ich erteile Ihnen 

das Wort. · 

Dr. Bmigartz (FDP): Herr Präsiderit, meine 
Damen und Herren! Eben ist uns der Abänderungs-, 
antrag zu § 1 Absatz 3 Satz 1 vorgetragen worden, 
dem wir zugestimmt haben. Nun muß aber dem
entsprechend auch im zweiten Satz d.es Absatzes 3 
die Zahl „100 000" in. „50 000", abgeändert werden, 
sonst hat die Bestimmung keinen Sinn. Ich be
antrage daher, auch in § 1 Absatz 3 Satz 2 die Zahl 
„100 000" durch ,;50 000" zu etsetzen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Weitere Wortmel
dungen liegen nicht vor. Die von dem Herrn Ab
geordneten Dr. Bungartz angeregte Änderung ist 
sinngemäß notwendig, da der erste· Teil geändert 
worden ist. - Gegen die Änderung besteht, wie ich 
feststelle; keine Erinnerung. 

Wit kommen nunmehr zur Abstimmung nach. 
den Beschlüssen der ersten Lesung mit der eben 
festgelegten weiteren Veränderung in § 1 Absatz 3 
Satz 2. ' 

Ich rufe .auf § 1 -, § 2 -, § 3 -, § 4 -, § 5 -, 
§ 6 -, § 7 -. - Ich stelle fest, daß die einzelnen 
Paragraphen· die Zustimmung des Hauses auch.· in 
der zweiten Lesung gefunden haben. 

Damit ist die zweite Lesung beendet. Wir kom
men zur S c h 1 u ß a b s t i m 'm 11 n g über das ganze 
Gesetz. Ich schlage dem Hohen Hause vor, die 
Schlußabstimmung in einfacher Form vorzuneh
men. - Es erhebt sich kein Widerspruch; wir wer-
den so verfahren. -

Ich bitte diejenigen Mitglieder des Hohen Hauses, 
die dem· Gesetz in der Fassung der Beschlüsse der 
zweiten Lesung zustimmen wollen, sich vom Platz 
zu erheben. - Ich bitte um die Gegenprobe. -
Stimmenthaltungen? - Das Gesetz ist gegen 2 Stirn.!. 
men bei 2 Stimmenthaltungen angenommen .. 

Da~ Gesetz hat den Titel: „Achtes Gesetz über 
Sicherheitsleistungen des bayerischen Staates." -
Ich stelle fest, daß auch die Überschrift des Gesetzes 
die Zustimmung des Hauses gefunden hat. Damit 
ist die Beratung über diesen Gegenstand beendet. 

Ich rufe nunmehr auf Ziffer 10 der Tagesord-
nung: 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes über Zins- u:µd 
Tilgungszuschüsse des bayerischen Staates (Bei
lage 2528). 

Über die Beratungen des Ausschusses für den 
Staatshaushalt (Beilage 2583) berichtet Herr· Ab
geordneter Ortloph. Ich erteile ihm das Wort. 

Ortloph (CSU), Berichterstatter: Herr Präsident, 
Mitglieder des Bayerischen Landtags! Die Bei~ 
lage 2528 wurde in der 96. Sitzung des Ausschusses 
für den Staa.tshausha1t am 22. April 1952 eingehend -
behandelt. Betichterstatter war Abgeordneter Ort
loph, Mitberichterstatter Abgeordneter Dr. Huber. 
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Der B e r i c h t er s t a t t e r stellte zunächst den 
Grundgedanken des Gesetzentwurfs heraus: Die 
Haushaltsmittel des Staates reichen nicht aus, um 
die Bauvorhaben auf dem Gebiete der Wasserver
sorgung, der Abwasserbeseitigung usw. mit Bar
zuschüssen zu finanzieren. Deshalb sei schon in der 
Vorlage vom 5. Januar 1950 ein neues Finanzie
rungsverfahren vorgeschlagen worden, das darauf 
hinausläuft, die Barzuschüsse nach Möglichkeit ein
zuschränken, um dafür für Kredite, die regelmäßig 
von der Bayerischen Lande'sbodenkreditanstalt und 
von der .Bayerischen Gemeindebank gegeben und 
vom Staat refinanziert werden, den Kapitaldienst 
zu übernehmen. 

Der V o r s i t z e n d e und der M i t b e r i c h t -
e r s t a t t e r wiesen sodann darauf hin, daß eine 
Reihe von Bestimmungen Aufschluß erfordere, der 
unter allen Umständen von den Vertretern der Re
gierung, insbesondere der Obersten Baubehörde, 
gegeben werden müsse. 

Dann fand eine eingehende Aussprache statt und 
sämtliche gestellten Fragen wurden geklärt. Der 
Beschluß liegt Ihnen auf Beilage 2583 vor. Ich bitte 
Sie, diesem Beschluß, der den Anträgen der beiden 
Berichterstatter entsprach und einstimmig gefaßt 
wurde, beizutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Über die Beratun
gen des Ausschusses für Rechts- und Verfassungs
fragen (Beilage 2609) berichtet Herr Abgeordneter 
Dr. Sturm. Ich erteile ihm das Wort. 

Dr. Sturm (BP), Berichterstatter: Herr Präsident, 
meine Damen und Herren! Der Rechts- und Ver
fassungsausschuß hat in seiner 86. Sitzung am 
29. April 1952 den vorliegenden Entwurf eines 
Zweiten Gesetzes über Zins- und Tilgungszuschüsse 
des bayerischen Staates beraten. Berichterstatter 
war ich, Mitberichterstatter Herr Abgeordneter 
Dr. Fischer. 

Der Be.richte r statte r begründete, aus- . 
gehend von dem Ersten Geset.z über Zins- und Til
gungszuschüsse des bayerischen Staates vom 17.April 
1951, die Notwendigkeit des vorliegenden Gesetz
entwurfs und beantragte gleich dem Mitbericht
erstatter, die vom Haushaltsausschuß beschlossene. 
Fassung auch in rechtlicher Hinsicli.t zu billigen. 

Der Rechts- und Verfassungsausschuß erhob 
gegen den Gesetzentwurf keine rechtlichen Beden
ken und nahm ihn einstimmig an. Ich empfehle 
dem Hohen Haus, das gleiche zu tun. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich schlage vor, auch 
in diesem Fall die allgemeine und die besondere 
Erörterung miteinander zu verbinden und auf die 
erste Lesung unmittelbar die zweite folgen zu las
sen. - Da kein Widerspruch erfolgt, wird so ver-
fahren. · 

Wir treten in die e r s t e L e s u n g ein. Ich er
öffne die Aussprache. Zum Wort hat sich· gemeldet 
Herr Abgeordneter Dr. Bungartz. Ich erteile ihm 
das Wort. 

Dr. Bungartz (FDP): Herr Präsident, meine Da
men und Herren! Ich habe an den ·Herrn Bericht
erstatter nur die Frage zu richten, ob 'die Vorschrift 
des Artikels 79 der Verfassung bei der Prüfung 
durch den Rechts- und Verfassungsausschuß be
achtet wurde. 

Präsident Dr. Hundhammer: Herr Abgeordnete~ 
Dr. Sturm, sind Sie in der Lage, di!=Se Frage zu be

. antworten? 

Dr. Sturm (BP), Berichterstatter: Die Vorschrift 
ist beachtet worden. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine weitere Wort
meldung erfolgt nicht. Die Aussprache ist geschlos
sen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Dabei liegt zu~ 
grunde der Wortlaut des Gesetzentwurfs auf Bei
Beilage 2528. 

!Ch rufe auf § 1. Er. lautet: 

§ 1 

(1) Das Staatsministerium der Finanzen wird 
ermächtigt, zu Lasten d~s Bayerischen Staates 
zur Durchführung von Wasserversorgungen 
und der Abwasserbeseitigung Zins- und Til
gungzuschüsse für die Dauer der Laufzeit von 
Darlehen Dritter zu gewähren. 

(2) Die Zins- und Tilgungszuschüsse dürfen 
gewährt werden zur Durchführung 
1. von gemeindlichen und genossenschaftlichen 

Wasserversorgungen für Darlehen bis zu 
einem Gesamtbetrag von 4,7 Mill. DM 

2. der Fernwasserversorgung Mit
telfranken-West für Darlehen 
bis zu einem Gesamtbetrag von 4,0 Mill. DM 

3. der Gruppenwasserversorgung 
im Juragebiet für Darlehen bis 
zu einem Gesamtbetrag von 4,2 Mill. DM 

4. der Abwasserbeseitigung für 
Darlehen bis zu einem Gesamt-
betrag von 1,0 Mill. DM. 

Wer dieser Fassung die Zustimmung erteilt, wolle 
sich vom Platz erheben. - Ich stelle fest, daß·§ 1 
einstimmig angenommen ist. 

Ich rufe auf § 2. Er hat folgenden· Wortlaut: 

§ 2 

Dieses Gesetz ist dringlich. Es tritt am 1. April 
1951 in Kraft. 

Wer dem § 2.zustimmt, wolle sich vom Platz er
heben. Ich bitte um die Gegenprobe. - Stimment
haltungen? - § 2 ist bei zwei Stimmenthaltungen 
angenommen. 

Damit ist die erste Lesung beendet. 
Wir treten in die zweite Lesung ein. Ich eröffne 

die Aussprache. - Eine Wortmeldung erfolgt nicht. 
Wir kommen zur Abstimmung nach den Beschlüs

sen der ersten Lesung. 
Ich rufe auf § 1 -, · 2. - Ich stelle fest, daß die 

beiden Paragraphen auch in der zweiten Lesung 
die Zustimmung gefunden haben. 

Damit ist' die zweite Lesung beendet. 
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Wir kornrnen zur Schlußabstirnrnung über das 
garize Gesetz. Ich schlage vor, die Abstimmung in 
einfacher Form vorzunehmen. - Es erhebt sich 
kein Widerspruch. Es wird so verfahren. 

Ich bitte diejenigen Mitglieder des Hohen Hauses, 
die. dern Gesetz iri der Fassung der Beschlüsse der 
zweiten Lesung zustimmen, sich vorn Platz zu er
heben. - Ich bitte urn die Gegenprobe. - Stimm
enthaltungen? - Das Gesetz ist bei dre:J. Stimm
enthaltungen angenommen. 

Das Gesetz hat den Titel: 

Zweites Gesetz über Zins- und Tilgungszu
schüsse des Bayerischen Staates. 

Ich stelle fest, daß auch. die Überschrift des Ge:
setzes die Zustimmung des Hauses gefunden hat. 

Damit ist die Beratung zu Ziffer 10 der Tagesord
nung abgeschlossen .. 

Wir kornrnen zu Ziffer 11: 

Antrag der Abgeordneten Meixner und Frak
tion, von Knoeringen und Fraktion, Dr. Baum
gartner und Fraktion, Dr. Keller und Fraktion, 
Bezold und Fraktion betreffend Gesetz zur Er- . 
gänzung des Gesetzes über die Aufwandsent
schädigung der Abgeordneten des Bayerischen 
Landtags (Beilage 2541). 

Über die Beratungen des Ausschusses für den· 
Staatshaushalt und des Ausscl],usses für Rechts- und 
Verfassungsfragen (Beilage 2613) berichten die Her

. ren Abgeordneten Ortloph und Zillibiller. Ich er
teile zunächst das Wort dern Herrn Abgeordneten 
oitioph. 

Ortloph 1(CSU), Berichterstatter: Herr Präsident, 
Mitglieder des Bayerischen Landtaigs! Der von den 
fünf Fraktionen unterzeichnete Antrag auf ·Bei
lage 2541 wurde in der 99. Sitzung des _Ausschusses 
:fiür den Staatshaushalt arn 25. April 1952 eingehend 
behandelt. Berichterstatter war A!bgeordneter Ort
lopih, Mitiberichterstatter AJbgeordneter Dr. Weiß. 

Der V o r s i t ·z end e des Hausihaltsausschusses 
verwies auf die Beratungen des Ältestenrats und 
das von ihrn hier.zu erstattete Gutachten. Der Grund 
für das Gesetz sei, daß man es einem Abgeord
neten nicht zumuten könne, die Auslagen für Büro, 
Vertkehrsrnittel und Vertreter usw., die i1hrn auf 
Grund seiner Abgeordnetentätigkeit erwachsen, aus 
seinem Vermögen ·zu JJestreiten, sondern daß er 
einen Anspruch darauf ihabe, sie W(:!ni:gstens teil
weise ersetzt (ZU erhalten, da der Staat ja auch diese 
Auslagen für seine Funkt1onäre zu tragen habe. 
Wenn die Albgeordneten atktionsfähig sein sollen, 
müßten sie auch ü'ber die persönlichen und tech
nischen Hilfsmittel veI'fügen, die sie ibenöt:tgen,. um 
die vielerilei Aufgalben zu erfüllen, die an sie heran
treten. 

Der J3 e r i c ih t e r s t a t t e r trug den Gesetz
entwurf, der Ihnen auf Beilage 2541. vorliegt, vor 
und !beantragte seine Annahme. · 

Der M i t 'b e r i c h t e r s t a tt e r schloß sich dem 
Antrag des Berichterstatters an. 

Es erging dann der ;Beschluß, der Ihnen auf Bei
lage 2613 vorliegt und folgendermaßen lautet: 

Zustimmung i:O: folgender Fassung: 

§ 1 

Dern Art. 1 des Gesetzes über die Aufwands
entschädigung der A1bgeordneten des Bayeri
schen Landtags vom 29·. Dezember 1949 (GVBL 
1950 S. 31) wird folgender neuer Absatz. 4 an
gefügt: 

(4) Weitere Unkosten, die den Abgeordneten 
des Bayerischen Landtags ·in Aus-übull!g ihres 
Mandats erwachsen, werden' durch einen Pau
schalbetrag a·bgegoHen, dessen Höhe d,as Prä
sidium des Landtags irn Einverneihmen rnit dern 
Ältestenrat festsetzt. Die !bisherigen A!bsätze 4,. 
5 und 6 werden .A!bsätze 5, 6 und 7. 

§ 2 

Das Gesetz tritt am 1. April 1952 in Kraft. 

Ich lbitte Sie, diesem einstimmigen Beschluß des. 
Haushaltsausschusses beizutreten. 

· Präsident Dr. Hundhammer: Ü'ber die Beratun
gen des Ausschusses für Rechts- und Verfassungs
fragen iberichtet an Stelle desA!bgeordneten Dr.Kel
ler der A!bgeordnete Zillibiller. 

,' .'! 

Zillibiller '(CSU), Berichterstatter: Der Geset·zes
änderungsvorschlag, iiber den der .A!bgeordnete Ort
loph eben irn Namen des Haushaltsausschusses be
richtet !hat, wurde vorn Rechts- uhd Verfassungs
ausschuß in seiner Sitzung vorn 29. April !behandelt. 
Wir !hatten diese Gesetzesvorlage lediglich von der 
rechtlichen Seite her zu prüfen. Es wurden keine 
Einwendungen erhoiben, sondern lediglich der· 
Wunsch ausgesprochen und als Empfehlung an den. 
Ältestenrat gegelben, 1bei der Festsetzung des Pau
schales den Vorsitzenden des Haushaltsausschusses 
wenigstens beratend hinzuzuzieihen. Von einer Auf
nahme dieser ~edingung in das Gesetz hat man aus 
grundsätzlichen Erwägungen ahgesehen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Sie !haben die '.Be
richte vernommen. Wir tr·eten in die !Beratung ein .. 
Ich schlage vor, die erste und die zweite Lesung 
miteinander zu verlbinden und auf die erste Lesung 

. unmittelbar die :zweite Lesung folgen :zu lassen. -
Das Haus ist dairnit einverstanden. 

' 
Ich möchte vor Eintritt in die Beratung noch dar-

auf hinweisen, daß Zweifel Ü!ber die. Konsequenzen, 
die sich für den Senat ergeben, entstanden sind. 
Diese Frage ist nicht !in diesem ,Gesetz hier zu 
regeln, sondern darüber ist in einem Zusat(Z zum 
Gesetz über den Senat gesondert eine Elntscheidung 
zu treffen. 

Zurn Wort :ist gemeldet der Herr .AJhgeordnete· 
Dr. Becher. Ich erteile iihm das Wort. 

Dr. Becher 1(fraikti:onslos): Herr Präsident, Hohes 
Haus! Die Ausführungen der Herren Referenten. 
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halben meiner Meinung nach einem .A!bgeordneten, 
der weder den Ausschüssen noch dem Ä!ltestenrat 
angehört, nicht die Au:llklärungen gegeben, die zur 
Beurteilung und Entscheidung dieses wichti.gen 
Falles notwendfg :sind. Ich 1biri auch der Ülberzeu
gung, .daß die Protokolle der einschlägigen Aus-. 
schiüsse nicht die nötige Aufklärung geben. Da ich 
weiß, daß das Volk draußen auf 'diese Entscheidun
gen sieht, sollte man hier in aller Offenheit dar
über sprechen. Ich iha!be a!J.s Abgeordneter bezüg
lich der Aufwandsentschädigungen und Diäten per
sönlich nichts zu veribergen. Ich glaube, daß dies 
auch bei den Ü!brigen Mitgliedern des (Hoihen Hauses 
so ist. Mehrere· Zeitungen haben den Landtag ge
wissermaßen verdächtigt, diese Materie in einer 
Art Schnellverfaihren regeln zu wollen: Ich glaube, 
daß wir allen Anlaß halben, diesem Einwand durch 
eine Erörterung der Materie entgegenzutreten. 

Der Antrag des Rechts- und Verfassungsaus
schusses !besagt, dem Artikel 1 des Aufwandsent
schädigungsgesetzes möge ein Aibsatz 4 eingefügt 
werden, kraft dessen weitere Unkosten der Abge
ordneten durch einen Pauschalibetrag abgegolten 
werden, der dem Ermessen des Präsidenten anheim-
gestellt ist. · 

(Zurufe: Steht nicht drin!) 

- Oder des Präsidiums. 

(Zurufe: Und des Ältestenrats!) 

Solange ich nicht weiß, wie, wo und wem dieser 
Pauschalibetrag gegeben wer.den soll, kann ich dar
i.rber nicht entscheiden. Ich bin weiter der Ülber
zeugung, daß wir keinen Anlaß ihaben, die Höhe. 
.des Pauscha1'betrags dem Ermessen des Präsidiums 
oder des Ältesten11ats anlheimzustellen, sondern ich 
glauibe, daß wir die Höhe dieses Pauschal!betrages 
in aller Öffentlichikeit '.festsetzen könnten. 

Weiter sind vielleicht auch einige gruil!dsät·zliche 
Erwägungen zu ibesprechen, wenn schon diese Frage 
aufgegriffen wird. Nach der Verfassung ibesteht der 
Landtag aus .A!bgeordneten des ·bayerischen Vol!kes. 
Die Abgeordneten sind nach Artiikel 13 Vertreter 
des Volkes, nicht nur einer Partei. Die Verfassung 
selbst stellt iihnen also Aufga!ben, ibei deren Aus
übung sie gleichgestellt sind. Gleichgestellt sollen 
sie nicht nur in ihren allgemeinen Rechten und 
Pflichten sein, sondern auch ihinsichtlich der mate
rie1len Grundlagen, die sie benötigen, um ihren 
Pflichten nachzukommen. ,Bisher ist dies leider 
nicht der Fall. Auf Grund der ·v·erschiedenen Be
stimmungen der Geschäftsordnung und der Er
gänzungen, die d1as Hohe Haus dazu beschlossen 
hat, ist für die fraktionslosen Aibgeordneten de:r; 
Tatlbestand der Gleichstellung in diesem Sinne· 
nicht gegeiben. Die fraktionslosen .A!bgeordneten 
gehören nicht den Ausschüssen an. Sie e11halten 
kein Entgelt für Fraiktionssitzungen. Es wird ihnen 
.auch nicht jener [Beitrag zugesprochen, den die 
Fraktionen pro Kopf ihrer Mitglieder für ihre 
schriftliche Aribeit erhalten. Als. Folge dieser Be
stimmungen erhalten heute die einen Abgeord
neten des Bayerischen Landtags als Gesamtsumme 

etwa ein Dr!i.ttel der Aufwandsentschädigung der 
· anderen. Meine Damen und Herren! Sie muten dem 

einen Abgeordneten dieses Hoihen Hauses zu, mit 
einem Gesamtbetrag von 390 DM im Monat auszu
kommen, und sind auf der anderen Seite der Mei
nung, daß ein AJbgeordneter, der etwa im Durch- · 
schn~tt 8-900 DM oder dar·Ülber 'hinaus erhält, noch 
einen Pauschalbetrag von etwa 300 oder 350 DM 
dazu e11halten soll, weil er mit seinen Beträgen 
nicht auskommen könnte. Nun bin ich wie Sie der 
ü1beraeugung, daß man mit dem Grundbetrag und 
m,it Beträgen in Höhe von 400 1b!i.s 500 DM in keiner 
Weise die Pfüichten erfüllen kann, die in der Tat 
jedem Alb.geordneten zukommen. Wenn wir •allein 
den Schriftverkehr und die Tätigikeit [n Zusammen
hang mit den Interventionen und Versamrr{lungen 
usw. bedenken, so werden derartige Beträge allein 
schon dadurch „aufgefressen", wenn ich mich so 
ausdrücken darf. Dennoch aiber ·hege ich die feste 
Überzeugung, daß schon eine Grenze nach· oben 
gesetzt werden müßte. Ich gl!aube, man wirid nie
mandem klar machen können, warum ein 'A1bge
ordnetei;-, der im Monat immerhin schon eiinen Ge
samtbetrag von etwa 1000 DM erhält 

(Widerspruch) 
~J 

- solche Alb.geordnete gibt es -, noch weitere Be-
träge da:zu erihalten soll 

1(.Zuruf: Stellen Sie das doch nicht als 
Regel dar!) 

- Es ist nicht föe Regel, 1aiber es giibt solche Ab
geordnete. Aus allen diesen Griülllden - es wäre 
noch auf verschd.edene andere Fälle der Nichtgleich
stellung aus anderen Ursachen zu verweisen -, 
sehen sich die Albgeordneten der Deutschen Ge
meiil!schaft nicht in der Lage, diesem Antrag zuzu
stimmen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine weitere Wort
meMung erfolgt nicht. •Die Aussprache ist geschlos
-sen. Wir !kommen zur Albstimmung. Dabei l!i.egt der 
Wortlaut des Gesetzes auf Beilage 2613 zugrunde. 
Der ißerichterstatter, Herr .Albgeordneter Ortloph, 
hat den Text bereits verlesen, ich kann daher auf 
eine nochmalige Verlesung ver.zichten. 

Ich rufe auf§ 1. Wrer ihm die Zustimmung in der 
vom Rechts- und Verfassungsausschuß gebilligten 
Fassung des Haushalts1ausschusses erteilt, wolle sich 
vom Platz erheben. - .Ich 1bitte um die Gegenprobe. 
- Stimmenthaltungen? - § 1 ist gegen 9 Stimmen 
bei 3 Stimmenthaltungen angenommen. 

Ich rufe auf § 2. Wer ihm die Zustimmung er
teilt, wolle sich vom P}atz erheben. - Ich bitte um 
die Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? - § 2 ist 
gleichfalls gegen 9 Stimmen bei 3 Stimmenthaltun
gen angenommen. 

'Damit ist die erste Lesung beendet, wir treten in 
die zweite Lesung ein. Ich· eröffne die Aussprache. 
- Eine WortmeMung erfolgt nicht. Die Aussprache 
ist geschlossen. Wir kommen ·zur Abstimmung. 
Daibei liegen dd.e Beschlüsse der ersten Lesung ,z,
grunde. Ich :riufe auf § 1 -, § 2. ----: Ich stelle ~ 

' . 
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daß die ibeiden Paragraphen die Zustimmung des 
Hauses auch in der zweiten Lesung gefunden ha1ben. 

Damit ist die. zweite Lesung ibeendet, wir kommen 
zur s c.n 1 u ß alb s tü. rri. m ung üiber ·Oias ganze Ge
setz. Ich schlage vor, die .Aibstimniung in einfacher 
Form vorzunehmen. - Es erhebt sich kein. Wider
s:gruch, wir werden so v;erfa'hren. 

Ich 1bitte diejenigen Mitglieder des Hohen Hauses, 
dli.e dem Gesetz in der Fassung der Beschlüsse der 
zweiten Lesung die Zustimmung erteilen, sich vom 
Platz zu erheben. - Ich bitte um die Gegenprobe. 
- Stimmenthaltungen? -. Bei 3 :Stimmenthaltun
gen ist das Gesetz gegen 9 :Stimmen angenommen. 

r 

() 

Das Gesetz hat den Titel: 
Gesetz zur Ergänizung des Gesetzes über die 
.A!u:fiwandsentschädigung der AJbgeordneten des 
Bayerischen Landtags. . 

Ich ·stelle fest, daß auch die Ütberschrift des Gesetzes 
die Zustimmung des Hauses gefunden !hat. 

Damit sind die Beratungen der Ziffer 11 der 
Tagesordnung ·erledigt. Icli. schlage vor, die Be- • 
ratungen frür heute jetzt aibzuibrechen. Die Sd.tzung 
wird morgen um 9 Uhr wieder eröffnet. Erster 
Punkt der 'I1ageso11dnung ist die Interpellation, die 
Ihnen bekannt '!ist .. 

Die Sitzung ist. geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 18 Uhr) 


